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editorial : coronavirus und sport

Vincent Ebenegger 
Verantwortlicher für Sport und Gesundheit in der Schule

Coronavirus und Sport in der Schule

Coronavirus! Ein Wort, das wir gerne aus unserem alltäglichen Sprachgebrauch 
verbannen würden.

Trotzdem holt uns die Realität immer wieder ein. Das Virus und die entsprechenden 
wöchentlichen Entscheidungen der politischen Behörden bestimmen den Alltag so 
sehr, dass Corona Tag und Nacht ein Dauerthema ist.

Wie eine schlechte Sauce verdirbt das Coronavirus den Geschmack unseres Lebens 
und «würzt» es mit einem gewissen Missmut. Es stürzt uns in eine Ungewissheit, 
der wir nicht entkommen können.

Leider bleibt auch die Schule davon nicht verschont. Sie versucht, sich so gut wie 
möglich an die Situation und die verschiedenen Einschränkungen anzupassen, um 
weiterhin den Präsenzunterricht zu gewährleisten, der für unsere Schülerinnen und 
Schüler vor allem im Hinblick auf soziale Beziehungen, Chancengleichheit und ein 
gutes Zusammenleben so wichtig ist.

Da bislang während der zweiten Welle die meisten Sportanlagen nur für Kinder 
unter 16 Jahren und hauptsächlich für den Vereinssport zugänglich sind, waren die 
Möglichkeiten für sportliche Aktivitäten für alle ausserhalb des schulischen Rahmens 
ziemlich begrenzt.

Der Schulsport ist zum Glück von den Massnahmen des Bundesrates nicht direkt 
betroffen. Er hat daher die wichtige Rolle, allen Kindern weiterhin für einen Moment 
etwas Bewegung, Freiraum und einen klaren Kopf zu ermöglichen. Bewegung ist ein 
lebenswichtiges Bedürfnis, ein echtes natürliches Antidepressivum, dessen wohltu-
ende Wirkung auf die körperliche und geistige Gesundheit, die in diesen Zeiten hart 
auf die Probe gestellt werden, längst bewiesen ist.

Ausserdem unterliegt auch der Schulsport den kantonalen Empfehlungen, damit 
er mit den Schutzkonzepten vereinbar ist. Diese Empfehlungen, wie hinderlich sie 
insbesondere in der Orientierungsstufe und in der allgemeinen Sekundarstufe II auch 
immer wahrgenommen werden mögen, sollen die Ausübung des Sportunterrichts 
nicht behindern, sondern ihn im Gegenteil ermöglichen. Sie erfordern von den Lehr-
personen Kreativität und Fantasie. Im Namen der Dienststelle für Unterrichtswesen 
möchte ich Ihnen an dieser Stelle dafür danken.

Vielleicht ist es an der Zeit, neue Aktivitäten abseits der ausgetretenen Pfade, 
Komfortzonen und traditionellen Leistungsbewertungen zu entdecken, um dem 
Schulsport eine neue Bedeutung zu geben und all seine reichhaltigen und vielfältigen 
Komponenten zu erkunden.

Letztendlich müssen die aktuell durchlebten Zeiten es uns ermöglichen, uns selbst 
in Frage zu stellen und positive Lehren daraus zu ziehen, indem wir den Platz und 
die Rolle des Schulsports hinterfragen und so seine ganze Bedeutung und seinen 
Stellenwert aufzeigen.
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stafette : «smalltalk»

STAFETTE

Wie kommen Sie mit dem Sicherheitskonzept der Schule 
zurecht: Maske tragen, Abstand halten usw.?

Anfänglich war es sicher etwas gewöhnungsbedürftig, 
mittlerweile gehört es einfach dazu. 

Wie reagieren die Kinder auf die Sicherheitsmassnah-
men in der Schule?

Ihre Flexibilität sowie Anpassungsfähigkeit erstaunen 
mich immer wieder. Viele Erwachsene könnten sich 
davon eine Scheibe abschneiden.

Stellen Sie bei Ihren Schülerinnen und Schülern den 
sogenannten Corona-Gap vom letzten Schuljahr fest?

In einer Klasse ist immer eine gewisse Leistungsschere 
vorzufinden. Ich versuche die Schulkinder dort abzuho-
len, wo sie stehen und stelle mir die Frage bezüglich 
des Corona-Gaps gar nicht erst. 

Das Virus wird uns weiterhin, d.h. vermutlich bis Ende 
Schuljahr 2020/2021, beschäftigen. Was machen Sie, 
um Ihr Durchhaltevermögen zu bewahren?

 Alles hinnehmen, was man eh nicht ändern kann. 
 Die kleinen, schönen Erlebnisse schätzen.
 Den Rest mit dem gewohnten Humor bewältigen.

Haben sich Ihre Gewohnheiten resp. Ihre Freizeitbe-
schäftigungen grundsätzlich verändert?
Nein, ich lese immer noch nicht gerne…😊😊 

Das Virus begleitet uns schon bald ein Jahr. Was er-
warten Sie vom zweiten Semester dieses Schuljahres?

Ich hoffe, dass alle gesund bleiben. Den Rest meistern 
wir dann schon irgendwie. 

Kennen Sie die Webseite wallis2030.ch resp. ist Ihnen 
das Projekt Wallis2030 bekannt? 

Ja, ich habe es letztes Jahr mit meiner Klasse in Zermatt 
genutzt.  

«Diz» oder «Das»

 Whats-App  oder   E-Mail?

 Serien  oder   Filme?

 Stoffmasken  oder   Einwegmasken?

 ans Meer  oder   an den See?

 selber kochen  oder   Take Away?

Wem wollen Sie als Nächster den Stab übergeben?

Jan Zenhäusern wartet bestimmt schon darauf...😊😊 

Name Vorname:  Willisch Silvana

Wohnort:  St. Niklaus 

Jahrgang:  1989

Schulfächer:  alle für die Primarschule üblichen Fächer 

Hobbies:  alles ausser Lesen 

Lebensmotto:  Eine Party ohne Kuchen ist auch nur ein Meeting 

PRIMARSTUFE
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ORIENTIERUNGSSTUFE

stafette : «smalltalk»

Wie kommen Sie mit dem Sicherheitskonzept der Schule 
zurecht: Maske tragen, Abstand halten usw.?

Mittlerweile habe ich mich an die Maske gewöhnt. Nur 
das Beschlagen der Lesebrille erachte ich zwischen-
durch als aufreibend. Als Person, die lieber einen Schritt 
nach vorne macht und gerne das Gespräch und den 
Austausch mit dem Lehrerkollegium sucht, bereitet mir 
das Abstandhalten mehr Mühe.

Wie reagieren die Kinder auf die Sicherheitsmassnah-
men in der Schule?

Das konsequente Tragen der Maske wird auf dem 
Schulareal ohne Weiteres eingehalten. Doch der un-
beschwerten Art ihres Alters entsprechend suchen die 
Schüler den näheren Kontakt zu ihren Freunden. Auch 
für sie ist es schwierig Abstand zu halten. Vor allem im 
Korridor und auf dem Pausenplatz. 

Stellen Sie bei Ihren Schülerinnen und Schülern den 
sogenannten Corona-Gap vom letzten Schuljahr fest?

Pauschalisieren möchte ich ihn nicht. In einzelnen Fällen 
stelle ich ein weiteres Auseinanderdriften der Leistungs-
schere fest. Vor allem schwächere Schüler, die knapp 
den Sprung in ein höheres Niveau erreicht haben, 
bekunden Mühe. Trotzdem bin ich überzeugt, dass die 
Jugendlichen diese Situation ohne negative Langzeit-
effekte meistern, wenn wir ihnen als Lehrpersonen das 
nötige Vertrauen schenken.  

Das Virus wird uns weiterhin, d.h. vermutlich bis Ende 
Schuljahr 2020/2021, beschäftigen. Was machen Sie, 
um Ihr Durchhaltevermögen zu bewahren?

Ich versuche meinen Unterricht so abwechslungsreich 
wie möglich zu gestalten, neue Themen aufzugreifen 
und in den Unterricht einfliessen zu lassen und mit 
Lehrerkolleginnen zusammenzuarbeiten. Dieses En-
gagement fördert meine eigene Motivation und so mein 
Durchhaltevermögen. 

Haben sich Ihre Gewohnheiten resp. Ihre Freizeitbe-
schäftigungen grundsätzlich verändert?

Nein, ich halte mich oft draussen im Wald, im Garten und 
in den Reben auf. Wandern, Velofahren und Skitouren 
bieten mir seit jeher einen wesentlichen Ausgleich zum 
schulischen Alltag. 

Das Virus begleitet uns schon bald ein Jahr. Was er-
warten Sie vom zweiten Semester dieses Schuljahres?

Wie bereits erwähnt, können wir als Lehrer unseren 
Beitrag leisten, indem wir die Schüler durch eine moti-
vierende Unterrichtsform zu einem persönlichen Einsatz 
animieren. Sie müssen gewillt sein, die Anforderungen 
und Hausaufgaben vermehrt mit den eigenen Fähigkei-
ten und aus eigener Initiative zu erledigen, um Span-
nungen und Konflikte daheim zu vermeiden.  

Kennen Sie die Webseite wallis2030.ch resp. ist Ihnen 
das Projekt Wallis2030 bekannt? 

Ja, da ich in meiner letztjährigen Klasse fünf Unterwal-
liser Sportschüler betreute, stand das Jahr unter dem 
Motto «Wallis». Dieses behandelten wir fächerübergrei-
fend und beleuchteten dabei Themen wie Bevölkerung, 
Wirtschaftssektoren, Traditionen und Religion. Dabei 
arbeiteten wir im Projektunterricht mit der Webseite 
wallis2030.ch. 

«Diz» oder «Das»

 Whats-App  oder   E-Mail?

 Serien  oder   Filme?

 Stoffmasken  oder   Einwegmasken?

 ans Meer  oder   an den See?

 selber kochen  oder   Take Away?

Wem wollen Sie als Nächster den Stab übergeben?

Patrizia Kämpfen, OS Brig oder Patrick Zumtaugwald, 
OS Zermatt.

Name Vorname:  Zimmermann Claudia

Wohnort:  Visperterminen 

Jahrgang:  1967

Schulfächer:  Deutsch, Französisch und Englisch

Hobbies:  Velofahren, wandern, Karten- und Brettspiele 

Lebensmotto:  Time flies but you’re the pilot 
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DEPARTEMENT FÜR VOLKSWIRTSCHAFT  
UND BILDUNG
Deutschsprachige Schulen und Schulpartner des Kantons Wallis

informationen / covid-19 : empfehlungen für den unterricht, primarschule

1. Allgemeines

 Erwachsene Personen halten untereinander einen 
Abstand von 1.5 Metern und, wenn möglich, zwi-
schen sich und den Schülerinnen und Schülern ein.

 Der Unterricht in Sport und Bewegung kann ohne 
weitere Einschränkungen erteilt werden, wenn die 
untenstehenden Empfehlungen befolgt werden.

2. Infrastruktur

 Der Sportunterricht findet, wenn möglich, im Freien 
statt.

 Die Turnhallen, die Umkleidekabinen und die Du-
schen sind für Schülerinnen und Schüler und Lehr-
personen offen und zugänglich.

 Sportanlagen können unter Einhaltung der von den 
Eigentümern festgelegten Schutzmassnahmen und 
der vorliegenden Empfehlungen genutzt werden.

3. Disziplinen und Aktivitäten

Im Allgemeinen können die von den Lehrpersonen 
während des Fernunterrichts erarbeiteten und vorge-
schlagenen Inhalte verwendet und vertieft werden.

COVID-19 – Empfehlungen für den Unterricht in Sport und 
Bewegung für die Primarschule

Folgende Inhalte können in Zusammenhang mit dem 
geltenden Lehrplan behandelt werden:

 Draussen: Orientierungslauf, Werfen mit verschie-
denen Methoden, …

 Schwimmen: Erlernen und Vertiefen der Kompeten-
zen.

 Seinen Körper erleben, sich ausdrücken, tanzen: 
Körperwahrnehmung, Tanzen, Koordinationsübun-
gen, …

 Laufen, Springen und Werfen: schnelles und langes 
Laufen, Weit- und Hochsprung, …

 Das Gleichgewicht halten, klettern, drehen: Gleichge-
wicht in verschiedenen Situationen, Arbeit am Tonus 
mittels Drehungen, Workshops oder Kurse, …

 Spielen: Geschicklichkeitsspiele, Jonglieren, Netz-
spiele, Mannschaftsspiele ohne Körperkontakt, …

 Andere Aspekte: bewegte Pause, gesunde Schule, ...

Die Fachberatung kann weitere Ideen und Vorschläge 
zur Verfügung stellen.
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informationen / covid-19 : empfehlungen für den unterricht, primarschule/orientierungsschule

Disziplinen, welche zu vermeiden sind:
 Kampfsportarten.
 Gerätesportarten, die eine Sicherung verlangen.
 Aktivitäten, die eine grosse Ansammlung von Men-

schen mit sich bringen (Sportwettbewerbe, Turnie-
re, …).

Die Weisungen über die Sicherheit und Organisation 
von Sportangeboten an der Schule vom 19. Juni 2020 
müssen immer befolgt werden.

4. Hygienemassnahmen
 Die Hände vor und nach dem Sportunterricht wa-

schen.
 Unterlassen von Hilfestellungen und Sicherungen, 

ausgenommen die Leistung von erster Hilfe.
 Verbieten von Händeschütteln und «shake hands, 

high five, checks».
 Das Material regelmässig reinigen.
 Die Räumlichkeiten, wenn möglich, regelmässig und 

ausgiebig lüften.
Dienststelle für Unterrichtswesen

1. Allgemeines

 Die Schülerinnen und Schüler halten die soziale 
Distanz (1.5 Meter) zueinander und zu den Lehr-
personen und vermeiden Körperkontakt.

 Der Unterricht in Sport und Bewegung kann ohne 
weitere Einschränkungen erteilt werden, wenn die 
untenstehenden Empfehlungen befolgt werden.

2. Infrastrukturen

 Wenn immer möglich findet der Sportunterricht 
draussen statt.

 Die Turnhallen, Umkleidekabinen und Duschen sind 
offen und für Schüler- und Lehrerschaft zugänglich.

 Sportanlagen können unter Einhaltung der von den 
Eigentümern festgelegten Schutzmassnahmen und 
der vorliegenden Empfehlungen genutzt werden.

3. Sport und Bewegung

Im Allgemeinen können die von den Lehrpersonen 
während des Fernunterrichts erstellten und vorgeschla-
genen Inhalte verwendet und vertieft werden.

 Draussen: Orientierungslauf, Werfen mit verschie-
denen Methoden, …

 Schwimmen: Erlernen und Vertiefen der Kompeten-
zen.

 Seinen Körper erleben, sich ausdrücken, tanzen: 
Körperwahrnehmung, Tanzen, Koordinationsübun-
gen, …

 Laufen, Springen und Werfen: schnelles und langes 
Laufen, Weit- und Hochsprung, …

COVID-19 – Empfehlungen für den Unterricht in Sport und Bewegung 
für die Orientierungsschule

 Das Gleichgewicht halten, klettern, drehen: Gleichge-
wicht in verschiedenen Situationen, Arbeit am Tonus 
mittels Drehungen, Workshops oder Kurse, …

 Spielen: Geschicklichkeitsspiele, Jonglieren, Netz-
spiele, Mannschaftsspiele ohne Körperkontakt, …

 Andere Aspekte: bewegte Pause, gesunde Schule, ...

Die Fachberatung kann weitere Ideen und Vorschläge 
zur Verfügung stellen.

Folgende Aktivitäten dürfen nicht ausgeübt werden:

 Ringen und Kampfsportarten.

 Mannschaftssportarten (Basketball, Fussball, Hand-
ball, Wasserball, Unihockey...).

 Formen des Geräteturnens, die eine Sicherung 
erfordern.

 Aktivitäten, mit denen grosse Versammlungen ein-
hergehen (Sportwettkämpfe, Turniere, ...).

Die Weisungen über die Sicherheit und Organisation 
von Sportangeboten an der Schule vom 19. Juni 2020 
müssen immer befolgt werden.

4. Hygienemassnahmen

 Vor und nach jeder Lektion Hände gründlich mit 
Wasser und Seife waschen.

 Keine Hilfestellung oder Sicherung, ausser im Not-
fall.

 Kein Händeschütteln, High Five, Abklatschen usw.

 Benutztes Material regelmässig reinigen.

 Falls möglich, die Räume regelmässig und ausrei-
chend lüften.

Dienststelle für Unterrichtswesen
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informationen / rotes kreuz : notfallsituationen bei kindern

 das Lehrpersonal der obligatorischen Schulen 
und der kantonalen Mittelschulen;

 das Lehrpersonal der Pädagogischen Hoch-
schule Wallis (PH-VS);

 das Lehrpersonal der kantonalen Berufsfach-
schulen;

 die Lehrpersonen im Nebenamt der Berufsbil-
dung;

 die Lehrbeauftragten der Berufsbildung, welche 
Kurse in der Grundbildung (Berufsfachschule 
und überbetriebliche Kurse) und bei den Be-
rufsmaturanden erteilen.

Modalitäten

Der Kinderbetreuungsdienst kann über das Rote Kreuz 
Wallis beansprucht werden. Betreut werden Kinder, 
deren Eltern zur Arbeit müssen und keine Möglichkeit 
einer Betreuung des kranken/verunfallten Kindes im 
Umfeld finden.

Unter Erkrankung werden «einfache Krankheiten» wie 
eine Grippe, Angina oder Kinderkrankheiten verstanden 
(schwere, chronische Krankheiten können nicht berück-

Unterstützung der Mitarbeitenden des Staates 
Wallis in Notfallsituationen (Krankheit/Unfall) 
ihrer Kinder

Seit einigen Jahren können Angestellte der öffentlichen 
Verwaltung bei Krankheit/Unfall ihrer Kinder auf einen 
Kinderbetreuungsdienst zurückgreifen.

Aufgrund des regen Gebrauchs dieses Angebotes und 
den positiven Rückmeldungen wird der Vertrag mit dem 
Roten Kreuz um ein weiteres Jahr verlängert.

Gerne erinnern wir Sie daran, dass die Öffnungszeiten 
vom Büro des Roten Kreuzes im Oberwallis verlängert 
worden sind, um den Anforderungen der Eltern besser 
gerecht zu werden. Wir ermutigen unsere Mitarbeiten-
den, von der Dienstleistung der Kinderbetreuung des 
Roten Kreuzes Wallis Gebrauch zu machen.

Nochmals zur Erinnerung die Leistungen des Roten 
Kreuzes:

Begünstigte

Von dieser Dienstleistung profitieren können:

 sämtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Staa-
tes Wallis.

 alle Lehrpersonen, die von der kantonalen Behörde, 
dem Staatsrat oder dem Departement für Volkswirt-
schaft und Bildung (DVB) angestellt worden sind:

Der Staat Wallis fördert die Vereinbarung von Beruf und Familie seiner Mitarbeitenden. In die-
sem Zusammenhang wurden bereits verschiedene Massnahmen umgesetzt, darunter auch 
die Unterstützung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Staates Wallis in Notfallsituationen 
ihrer Kinder.
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informationen / rotes kreuz : notfallsituationen bei kindern 

Merkblatt

Leistungen des Roten Kreuzes Wallis

Das Rote Kreuz Wallis verpflichtet sich:

 Die Anrufe der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Staates Wallis während den Öffnungs- und Betreuungs-
zeiten entgegen zu nehmen.

 Rotes Kreuz Unterwallis

Tag Zeiten Kontakt Bemerkungen

Montag – Freitag 07.30 – 11.00 Uhr
14.00 – 17.00 Uhr 027 324 47 50

Montag – Freitag 17.00 – 19.00 Uhr 079 796 02 07

Sonntag 
und Feiertage 19.00 – 20.00 Uhr 079 796 02 07 Notfälle am Wochenende und Reserva-

tionen für Montagmorgen

 Rotes Kreuz Oberwallis

Tag Zeiten Kontakt Bemerkungen

Montag – Freitag 07.30 – 12.00 Uhr
14.00 – 17.00 Uhr 027 324 47 20

Sonntag 
und Feiertage 19.00 – 20.00 Uhr 079 559 20 85 Notfälle am Wochenende und Reserva-

tionen für Montagmorgen

sichtigt werden). Die Altersgrenze der zu betreuenden 
Kinder ist auf das Ende der Primarschulzeit festgesetzt 
(1H bis 8H).

Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass die Pflege von 
Kindern in Quarantäne, die keine COVID-Symptome 
zeigen, der Pflege von kranken Kindern gleichgestellt ist.

Es wurde eine Begrenzung von 30 Stunden pro Kind und 
pro Jahr festgesetzt, damit möglichst viele Familien von 
diesem Angebot profitieren können. Einzelfälle werden 
detailliert betrachtet.

Aufgrund der bestehenden Vereinbarungen zwischen 
den verschiedenen kantonalen Rot-Kreuz-Organisati-
onen kommen auch Mitarbeiter und Lehrpersonen mit 
Wohnsitz ausserhalb des Kantons Wallis in den Genuss 
von dieser Dienstleistung. Die Anfrage muss beim Roten 
Kreuz des Wohnkantons eingereicht werden.

Unten finden Sie ein Merkblatt des Roten Kreuzes mit 
den Telefonnummern und den Öffnungszeiten des te-
lefonischen Bereitschaftsdienstes.

Die Mitarbeitenden der Dienststelle für Personalma-
nagement sowie des Departements für Volkswirtschaft 
und Bildung, vertreten durch die für die Bildung zustän-
digen Dienststellen, stehen für weitere Fragen gerne 
zur Verfügung:

 Frau Jessica Fardel, Tel.: 027 606 27 72 
jessica.fardel@admin.vs.ch und 

 für die Mitarbeitenden der Kantonsverwaltung:

 Frau Sandrine Winteregg, Tel.: 027 606 27 57  
sandrine.winteregg@admin.vs.ch 

 für das Lehrpersonal der obligatorischen Schulzeit, 
der allgemeinen Sekundarstufe II und der Pädago-
gischen Hochschule Wallis (PH-VS):

 Frau Marie-Laure Guex, Tel.: 027 606 42 12  
marie-laure.guex@admin.vs.ch 

 für das Lehrpersonal der Berufsbildung ist die Schul-
direktion der erste Ansprechpartner, ansonsten steht 
zu Ihrer Verfügung:

 Frau Floriane Senggen, Tel.: 027 606 42 99,  
floriane.senggen@admin.vs.ch 
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 Ein vollständiges Dossier mit allen notwendigen 
Angaben (Name, Adresse, Details zum Kind, 
genauer Arbeitsort der Mutter/des Vaters usw.) 
zu führen.

 Innert kürzester Zeit das notwendige Personal 
zu beschaffen.

 Den Eltern im Vorfeld mitzuteilen, wer sich an 
ihren Wohnort begibt und zu welcher Zeit die 
Person eintrifft.

 Eine ausgebildete und erfahrene Person, die im 
Arbeitsverhältnis mit dem Roten Kreuz Wallis 
steht, an den Wohnort der Familie zu schicken, 
dies innert maximal vier Stunden nach Eingang 
des Anrufes.

 Sich um das kranke oder verunfallte Kind nach 
Angaben der Eltern und dem Gesundheitszu-
stand des Kindes entsprechend zu kümmern.

 Eine dem Alter des Kindes angemessene Be-
treuung zu finden.

 Die Mahlzeiten des Kindes vorzubereiten.

 Sich um das Wohlergehen des Kindes zu küm-
mern.

 Beim Kind zu bleiben und die Obhut bis zur 
Rückkehr der Eltern zu bewerkstelligen.

 Bei Notfallsituationen die nötigen Schritte zu 
unternehmen. Bei einem Unfall das Kind in den 
Spital zu bringen oder bei einer Verschlechte-
rung des Gesundheitszustandes unverzüglich 
die Eltern zu informieren.

 Alle Informationen, welche während der Be-
treuung anvertraut wurden, strikt vertraulich zu 
behandeln und das Betreuungsgeheimnis auch 
nach der erbrachten Dienstleistung zu bewah-
ren.

Modalitäten für die Eltern

Wenn Sie ein krankes oder verunfalltes Kind haben 
und dies nicht an seine gewohnte Betreuungsinstitution 
übergeben können (Kinderkrippe, Schule u.a.):

 Rufen Sie das Rote Kreuz Wallis an, wie vorgängig 
bezeichnet.

 Planen Sie mit der Person des Roten Kreuzes bei 
deren Ankunft rund 10 bis 15 Minuten ein (Formular 
ausfüllen / Informationsaustausch).

 Achten Sie darauf, der Person des Roten Kreuzes 
alle notwendigen Informationen mitzuteilen, da-
mit ein reibungsloser Ablauf gewährleistet werden 
kann. Machen Sie die Person auf folgende Punkte 
aufmerksam:

 Medikamente, welche dem Kind verabreicht 
werden müssen,

 Spezielle Betreuung, die für das Kind erforderlich 
ist,

 Besondere Regeln, welche bei der Vorbereitung 
der Mahlzeiten und bei der Ernährung zu beach-
ten sind,

 Die Schlafgewohnheiten des Kindes,

 Die Kontaktdaten des Hausarztes oder des 
behandelnden Arztes.

 Geben Sie der Person des Roten Kreuzes eine 
Telefonnummer, mit welcher sie die Möglichkeit 
hat Sie zu erreichen oder hinterlassen Sie ihr eine 
Telefonnummer einer Vertrauensperson.

 Lösen Sie die Person des Roten Kreuzes zur fest-
gelegten Zeit ab. Informieren Sie diese Person 
umgehend bei einer allfälligen Verspätung.

 Informieren Sie umgehend das Rote Kreuz (spätes-
tens am Vorabend) im Falle einer Annullierung, da 
ansonsten eine Gebühr verrechnet wird.

 Falls die Anzahl Stunden, die in der Vereinbarung mit 
dem Kanton Wallis vorgesehen sind, aufgebraucht 
sind, werden Sie informiert. Sie können jedoch 
trotzdem von der Dienstleistung profitieren. Sie wird 
Ihnen zum Preis von Fr. 5.- pro Stunde Aufsicht di-
rekt vom Roten Kreuz Wallis in Rechnung gestellt. 
Für die Mitarbeiter der übrigen Kantone sind die 
jeweiligen geltenden Tarife massgebend. 

informationen / rotes kreuz : notfallsituationen bei kindern
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stärkte Familie und Partnerschaft 
beschrieben. Nur 20% der Familien 
berichteten von mehr Spannungen 
und Konflikten. Besorgniserregend 
ist aber der Anstieg des Konsums 
neuer Medien gemäss Zwischener-
gebnissen einer deutschen Studie, 
die zum Schluss kommt, dass 75% 
der 10- bis 17-Jährigen länger am 
Computer spielten und sich 66% der 
befragten Jugendlichen länger mit 
Social Medias beschäftigten. Wie 
sich diese Zahlen weiterentwickeln, 
wird aktuell erforscht.

Auch die 171 schulischen Mediato-
rinnen und Mediatoren haben wäh-
rend des Lockdowns mehrheitlich 
«à distance» die Schülerinnen und 
Schüler und Lernenden sowie deren 
Umfeld beraten und betreut. Sie wa-
ren dabei eine wichtige Ressource 
und Stütze, vor allem in Krisensitu-
ationen. Aufgrund der hohen Fall-
zahl der schulischen Mediatorinnen 
und Mediatoren kann geschlossen 
werden, dass trotz des Lockdowns 
intensiv gearbeitet wurde.

Auszug aus dem Tätigkeitsbericht der schulischen Mediation im 
Wallis 2019/2020

Wer vor einem Jahr von Schulschlies-
sungen, Fernunterricht und einem 
Lockdown gesprochen hätte, wäre 
wohl nicht ernst genommen wor-
den. Heute, ein Jahr nach dem 
Lockdown vom März 2020, leben 
wir in einer neuen Normalität.

Die weltweite Corona-Pandemie hat 
nachträglich unser Leben verändert, 
zum Guten wie zum Schlechten und 
tut dies weiterhin. Dass die Gesell-
schaft sich mehrheitlich schnell und 
gut an die neuen Herausforderun-
gen anpassen konnte, zeigt die 
Resilienz und Problemlösefähigkeit 
dieser. Dabei wurden Anpassungs-
leistungen von jedem einzelnen Mit-
glied der Gesellschaft erbracht, die 
als Ganzes ein befriedigendes Bild 
abgeben.

Einige nationale und internationale 
Studien haben den Lockdown (Mit-
te März 2020 bis Mitte Mai 2020) 
und die daraus resultierenden 
Konsequenzen untersucht: Posi-
tiv wurde die vermehrte Ruhe und 
Entspannung zuhause und die ge-

Nach einigen Monaten Corona-
Pandemie wissen wir heute, dass 
sich die Situation nicht so schnell 
normalisiert und wir eine flexible 
«COVID-Normalität» schaffen müs-
sen. Obwohl die Pandemie einiges 
auf den Kopf gestellt hat und in eini-
gen Bereichen negative Konsequen-
zen hervorgebracht hat, scheint sie 
doch dazu zu führen, dass Neues 
geschaffen wurde. Hoffen wir also, 
dass das Zitat von Laotse auf Coro-
na anwendbar ist.

«Was die Raupe das Ende der 
Welt nennt, nennt der Rest der 

Welt Schmetterling»
Laotse (vermutlich 6. Jh. v. Chr.)

Romaine Schnyder 

Direktorin des Zentrums für Ent-
wicklung und Therapie des Kindes 

und Jugendlichen (ZET)

Ein besonderes Schuljahr liegt hinter uns, welches unerwartete und grosse Herausforderungen 
mit sich brachte. 

Liste der aktiven schulischen Mediatorinnen und Mediatoren

Die Primar- und Sekundarschulen des Kantons Wallis 
konnten im Schuljahr 2019/2020 von den Kompetenzen 
von 171 Mediatoren profitieren. Es sei darauf hingewie-

sen, dass für gewisse Primarschulen Mediatorinnen/
Mediatoren im 1. Ausbildungsjahr Sonderentlastung 
erhielten, um die Funktion bereits auszuüben.

Ort/Region Name Vorname
Fiesch: Brigger Regina
Brig-Glis: Nellen-Tscherrig Jennifer
Goms: Mettauer Schlatter Prisca
Leuk: Roth Stefanie
Leukerbad: Pfaffen Renata
Mörel-Filet: Gerold Johannes
Naters: Mutter Christophe
Raron: Gsponer Sybille
Saas-Grund: Willisch Sabine

Ort/Region Name Vorname
Siders: Mathier Michael
Steg-Hohtenn: Ruppen Florian
Täsch: Jossen Erna
Turtmann-Unterems: Tscherrig Rafaela
Visp:
 

Heinzmann Marianne
Schmid-Kalbermatten 
Daniela

Wiler (Lötschen): Erbetta Caroline
Zermatt: Willisch Silvana

Primarschulen:
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Ort/Region Name Vorname
Brig-Glis:
 

Andereggen Michael
Schumann Sissy

Fiesch: Nagy Angelika
Gampel-Bratsch: Zengaffinen Igor
Goms (Obergoms): Mettauer Schlatter Prisca
Kippel (Lötschen): Zengaffinen Björn
Leuk: Bortis Tamara
Leukerbad: Benkel Gesa
Mörel-Filet: Liniger Michael
Naters:
 

Jenelten Thomas
Kaspar Robert

Ort/Region Name Vorname
Raron: Volken Helmut
Saas-Grund: Zengaffinen Gerd
St. Niklaus:
 

Fux Alexandra
Fux Ignatia

Stalden: Beck Martin
Visp: Grünwald Jonas

Häflinger Irène
Zermatt: Schuler-Kippel Judith

Orientierungsschulen:

Sekundarstufe 2: Berufsfachschulen:

Ort/Region Name Vorname
OMS St. Ursula
Brig-Glis Agostini Graziella
(FMS St. Ursula) Maurer Benedikt
Kollegium Spiritus Sanctus
Brig-Glis Gamma Thomas
(Kollegium)
 

Imoberdorf Andreas
Lagger Susanne
Sierro Carole

Ort/Region Name Vorname
BFO Furrer Adrian
Brig-Glis Kluser Amédée

Krejci Thomas
Werner Carmen

BFO Berchtold Karl
Visp Leiggener Karin

Rittiner Sébastien

Korrigenda: 

 In der letzten Ausgabe des Mitteilungsblatts berichteten wir auf Seite 25 über Cybermobbing. Darin wurde 
erwähnt, dass Mediatorinnen/Mediatoren vom Amt für Kinderschutz (AKS) geschult werden, welches spezielle 
Schulungen zum Thema Mobbing (und Cybermobbing) entwickelt. Gerne berichtigen wir, dass nicht das AKS 
die Ausbildungsinstanz der schulischen Mediatoren ist, sondern das ZET. Da Mobbing/Konflikte/Gewalt rund 
ein Drittel der Themen ausmacht, mit denen sich die schulischen Mediatoren in ihrer Arbeit konfrontiert sehen, 
wurde in der zweijährigen Grundausbildung der Mediatorinnen/Mediatoren ein Modul zum Thema Mobbing 
eingebaut. Zudem organisiert das ZET zeitweise Weiterbildungen für die Mediatoren zu diesem Thema.
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Jedes Kind, das Opfer von solchen Gewalttaten ist, ist 
ein Opfer zu viel. Im Kontext der Umsetzung der Steu-
erreform und der AHV-Finanzierung (STAF) wurde als 
Begleitmassnahme ein Sozialpaket beschlossen. Unter 
Berücksichtigung des Betrags von einer Million Franken, 
der ab 2020 im Rahmen des Sozialpakets gewährt wird, 
haben verschiedene Dienststellen und Ämter unter der 
Schirmherrschaft des Departements für Sicherheit, 
Institutionen und Sport (DSIS) Präventions- und Sicher-
heitsmassnahmen für Minderjährige erarbeitet.

Gewalt und sexueller Missbrauch von Kindern und Ju-
gendlichen sind ein besorgniserregendes kriminogenes 
Phänomen. 2018 gab es 278 Gewaltopfer, davon 65 
Fälle von sexueller Gewalt. Die Zahlen für 2019 und 
2020 fallen nicht besser aus: Insgesamt gab es 283 bzw. 
308 Fälle, davon 55 bzw. 65 Fälle von sexueller Gewalt. 

Vor diesem Hintergrund hat der Staatsrat im Zuge der 
Umsetzung der Steuerreform und der AHV-Finanzierung 
(STAF) Begleitmassnahmen im Zusammenhang mit 
den Bereichen Soziales, Ausbildung und Sicherheit für 
Minderjährige vorgeschlagen. Für letztere Komponente 
wurde ein jährliches Budget von einer Million Franken 
vorgesehen.

Unter der Schirmherrschaft des Departements für Si-
cherheit, Institutionen und Sport (DSIS) haben verschie-
dene Dienststellen und Ämter Aktionen und Massnah-
men zum Schutz der Jugend unseres Kantons erarbei-
tet. An dieser Arbeit beteiligt haben sich namentlich die 
Kantonspolizei (KP), die Dienststelle für Unterrichts-
wesen (DU), die Kantonale Dienststelle für die Jugend 
(KDJ), das Kantonale Amt für Gleichstellung und Familie 
(KAGF) sowie das Kantonale Sportamt (KSA). 

Dank dieser Zusammenarbeit konnten Massnahmen 
zur Prävention und Behandlung von Gewalt und se-
xuellem Missbrauch umgesetzt werden, die sich auf 
vier Bereiche konzentrieren: allgemeine Öffentlichkeit, 
Institutionen (Schulen, Fachpersonen im Frühbereich 
usw.), Hilfe und Betreuung sowie Freizeit. Die Umset-
zung erfolgt über folgende Wege: 

Gewalt und sexueller Missbrauch von Kindern und Jugendlichen: 
Stärkung der kantonalen Präventionsmassnahmen
Departement für Volkswirtschaft und Bildung | Kantonales Amt für Gleichstellung und Familie | Kantonspolizei | 
Departement für Sicherheit, Institutionen und Sport

Allgemeine Öffentlichkeit 

1.  Über die Kantonspolizei:
 Produktion von zehn Videoclips zu den Themen 

Cybermobbing (Pornografie, Sexting, Groo-
ming), häusliche Gewalt gegenüber Kindern, 
Gewalt und sexueller Missbrauch, Schulen und 
Eltern im Angesicht dieser Themen. Diese Vi-
deoclips werden in den sozialen Netzwerken 
und auf Webseiten aufgeschaltet und den Lehr-
kräften zur Verfügung gestellt.

2. Über das KAGF:
 An junge Menschen gerichtete und in den sozi-

alen Netzwerken aufgeschaltete Informations- 
und Sensibilierungskampagne «Just say it» mit 
Schwerpunkt auf Einwilligung.

 Erarbeitung von Präventionsmaterial für junge 
Menschen (französischsprachiger Film «A la 
Vista», Präventionstool in Form einer Scheibe 
zur Selbstdiagnose für junge Menschen in Paar-
beziehungen usw.).

 Zusammenarbeit mit Freiburg und Bern bei 
der Erstellung der zweisprachigen Ausstellung 
«Stärker als Gewalt».

Institutionen 

1.  Über die KDJ für den Frühbereich (0 bis 4 Jahre):
 Fortbildungstage zur Missbrauchsprävention 

und zum Umgang mit Intimität für Fachpersonen 
im Frühbereich.

 Sensibilisierungsworkshops für Eltern.

2.  Über die DU für den Zyklus 1 (4 bis 8 Jahre):
 Workshops 2H: Kenntnisse der Vorsichtsprinzi-

pien, des eigenen Körpers, der eigenen Emoti-
onen und der eigenen Rechte.

 Workshops 4H: Wiederholung der Prinzipien der 
Vorsicht und der Prävention im Zusammenhang 
mit den neuen Medien.

3.  Über die DU und das KAGF für den Zyklus 3  
(12 bis 15 Jahre):

 Sensibilisierungsworkshop auf der Grundlage 
des Programms «Herzsprung».

 Prävention von Gewalt in ersten Liebesbezie-
hungen.

Im Jahr 2020 wurden 308 Kinder Opfer von Gewalt im Kanton Wallis. Bei 65 Fällen ging es 
um sexuelle Gewalt in der Familie, in der Schule, in Vereinen oder in einem anderen Umfeld.
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4.  Über die Dienststelle für Industrie, Handel und Arbeit 
(DIHA) für die postobligatorische Schulzeit (15 Jahre 
und älter):

 Sensibilisierung für alle Aspekte der Sexualität.

 Ermutigung zu Selbstbehauptung und Respekt 
für andere.

Freizeit 

1.  Über das KSA: 

 Für zukünftige Jugend+Sport-Leiterinnen und 
Leiter (J+S): Vorträge und Weiterbildungstage 
zur Sensibilisierung und zur Prävention.

 Für die Präsidenten von Sportverbänden: Trak-
tandum anlässlich des jährlichen Treffens der 
Verbandspräsidenten.

 Für Trainerinnen und Trainer, Verantwortliche, 
Vorstandsmitglieder und Sportdelegierte der 
Gemeinden: öffentliche Vorträge in den Walliser 
Städten.

2.  Über die KDJ 

 Für Leiterinnen und Leiter, Betreuerinnen und 
Betreuer von Camps, Ferienkolonien und Fe-
rienlagern: Vereinheitlichung der Ausbildung 
aller Personen, welche Kinder und Jugendli-
che in diesem Rahmen betreuen.

Hilfe und Betreuung 

1.  Über die KDJ für Kinder und Jugendliche, die sexu-
ellen Missbrauch erlitten haben:

 Weiterführung der Dienstleistungen eines Ver-
eins im Bereich der Unterstützung, der Prä-
vention und der Betreuung. 

All diese Massnahmen werden nach einem vorge-
gebenen Zeitplan durchgeführt. Einige haben bereits 
begonnen. Die Massnahmen verteilen sich über das 
ganze Jahr. Jene Massnahmen, die das Unterrichtswe-
sen betreffen, verteilen sich über das ganze Schuljahr.

Zusammenfassung
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Diese Änderungen stehen vor allem im Zusammenhang 
mit der Volksabstimmung vom 27. September 2020, die 
einen über die Erwerbsersatzordnung (EO) finanzierten 
Vaterschaftsurlaub vom zwei Wochen vorsieht, sowie 
mit dem Inkrafttreten des Bundesgesetzes zur besseren 
Vereinbarkeit von Berufstätigkeit und Betreuung von 
Angehörigen am 1. Januar 2021. Gleichzeitig wurden 
einige zusätzliche Punkte dieser Verordnung in Bezug 
auf Sonderurlaube angepasst.

Das Inkrafttreten der meisten Anpassungen ist für den 
1. Januar 2021 vorgesehen, mit Ausnahme des Urlaubs 
für die Betreuung von Angehörigen, der am 1. Juli 2021 
eingeführt wird. Die wichtigsten Punkte sind im folgen-
den Text zusammengefasst.

Detaillierte Informationen entnehmen Sie bitte der 
VBOS1. Bitte beachten Sie, dass allein die gesetzlichen 
Bestimmungen massgeblich sind und die vorliegenden 
Neuigkeiten nur der Information dienen.

I. Vaterschaftsurlaub

 Der Staat Wallis bietet bereits einen Vaterschaftsur-
laub vom Äquivalent eines doppelten Wochenpen-
sums an.

 Ab dem 1. Januar 2021 kann dieser Urlaub inner-
halb von sechs Monaten nach der Geburt bezogen 
werden (bis zum 31. Dezember 2020 musste er 
innerhalb von zwei Monaten nach der Geburt bezo-
gen werden). Diese Tage können als Block oder als 
einzelne Tage bezogen werden. Die Entschädigung 
der Ausgleichskasse gehört dem Staat Wallis, wel-
cher den Lohn in voller Höhe ausbezahlt.

 II.  Urlaub für die Betreuung eines Kindes, das durch 
Krankheit oder Unfall in seiner Gesundheit stark 
beeinträchtigt ist

 Das neue Bundesgesetz zur Verbesserung der 
Vereinbarkeit von Beruf und Betreuung von Ange-
hörigen sieht einen 14-wöchigen bezahlten Urlaub 
zur Pflege eines schwer kranken oder verunfallten

1 Verordnung über die Besoldung des Personals der obligatori-
schen Schulzeit und der allgemeinen Mittelschule und Berufsfach-
schule vom 20. Juni 2012 (VBOS)

Änderung der gesetzlichen Bestimmungen über den Vaterschafts-
urlaub, die bessere Vereinbarkeit von Berufstätigkeit und Betreuung 
von Angehörigen sowie Sonderurlaub

In seiner Sitzung vom 23. Dezember 2020 hat der Staatsrat die Änderungen der Verordnung 
über die Besoldung des Personals der obligatorischen Schulzeit und der allgemeinen Mittel-
schule und Berufsfachschule vom 20. Juni 2012 (VBOS) angenommen.

  Kindes vor, der am 1. Juli 2021 eingeführt wird. 
Dieser Urlaub wird ebenfalls durch die Erwerbser-
satzordnung (EO) finanziert. Die Entschädigung der 
Ausgleichskasse gehört dem Staat Wallis, welcher 
den Lohn in voller Höhe ausbezahlt.

 Dieser Urlaub wird nur gewährt, wenn die Voraus-
setzungen für den Bezug der Erwerbsausfallent-
schädigung erfüllt sind.

 Im neuen Artikel 36b der VBOS2 ist Folgendes vor-
gesehen:

 Art. 36 Abs. 1, Abs. 2 (aufgehoben), Abs. 3 (geändert)

 Urlaub für die Betreuung eines Kindes, das durch Krank-
heit oder Unfall in seiner Gesundheit stark beeinträchtigt 
ist

 1 Hat die Lehrperson Anspruch auf eine Betreuungsent-
schädigung im Sinne von Artikel 16n bis 16s EOG, weil 
ihr Kind wegen Krankheit oder Unfall gesundheitlich 
schwer beeinträchtigt ist, so hat sie Anspruch auf einen 
Betreuungsurlaub von höchstens 14 Wochen.

 2 Der Betreuungsurlaub ist innerhalb einer Rahmenfrist 
von 18 Monaten zu beziehen. Die Rahmenfrist beginnt 
mit dem Tag, für den das erste Taggeld bezogen wird.

 3 Wenn beide Elternteile arbeiten, hat jeder Anspruch auf 
einen Betreuungsurlaub von bis zu sieben Wochen. Sie 
können vereinbaren, den Urlaub auf andere Weise zu 
teilen.

 4 Der Urlaub kann auf einmal oder tageweise bezogen 
werden, wobei die Schulorganisation so weit wie möglich 
zu berücksichtigen ist.

 5 Die Entschädigung der Ausgleichskasse gehört dem 
Arbeitgeber, welcher weiterhin den vollen Lohn auszahlt.

 6 Stellt die Ausgleichskasse fest, dass die Lehrperson die 
Voraussetzungen für die Gewährung von Betreuungsgeld 
im Sinne der Artikel 16n bis 16s EOG nicht erfüllt, so gilt 
der Urlaub, den sie genommen hätte, als unbezahlter 
Urlaub.

 7 Es gelten die Artikel 16n bis 16s EOG.

2 Verordnung über die Besoldung des Personals der obligatori-
schen Schulzeit und der allgemeinen Mittelschule und Berufsfach-
schule vom 20. Juni 2012 (VBOS)
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III. Urlaub für die Betreuung von Angehörigen

 Lehrpersonen haben bereits Anspruch auf Urlaub für 
die Betreuung von Angehörigen (Art. 36 Abs. 2 der 
VBOS in der bis zum 31.Dezember 2020 geltenden 
Fassung). Aus Gründen der Lesbarkeit wurde der 
Artikel zum 1. Januar 2021 in Artikel 36a umbe-
nannt. Zur Angleichung an die Formulierungen des 
Bundesrechts wurden redaktionelle Änderungen 
vorgenommen. Somit wird dieser Sonderurlaub bei 
Krankheit oder Unfall einer angehörigen Person 
beibehalten.

 Zur Erinnerung: Für die Gewährung dieses Urlaubs, 
der bei derselben Krankheit oder demselben Unfall 
nicht mehr als das Äquivalent eines Wochenpen-
sums betragen darf, ist der Dienstchef zuständig. 
Die Anzahl der Urlaubstage wird je nach Bedarf 
und Schwere der Krankheit oder des Unfalls fest-
gelegt. Einer Lehrperson kann jedoch bei mehreren 
Krankheiten oder Unfällen von einer oder mehreren 
angehörigen Personen innerhalb eines Schuljahres 
maximal zweimal das Wochenpensum pro Schuljahr 
bewilligt werden.

IV.  Weiterer Sonderurlaub

 Im Zuge dieser Änderungen wurde Artikel 36 der 
VBOS3 über den Anspruch auf Sonderurlaub präzi-
siert. Dort sind nun ausführlich diejenigen Personen 
aufgezählt, bei denen ein solcher Anspruch entsteht, 
ohne jedoch die Anzahl der Urlaubstage für die ver-
schiedenen in diesem Artikel genannten Ereignisse 
zu verändern.

 So beträgt der Anspruch auf Sonderurlaub bei Tod 
des Ehepartners zum Beispiel fünf Tage. In diesem 
Artikel ist nun festgelegt, dass dieser Anspruch auch 
bei Tod des eingetragenen Partners gilt.

 Ferner wurde die Aufzählung der Familienmitglie-
der, bei denen im Falle des Todes von Verwand-
ten in aufsteigender oder absteigender Linie ein 
Urlaubsanspruch besteht, um Schwiegertöchter, 
Schwiegersöhne, Schwägerinnen und Schwager 
ergänzt. In diesen Fällen wird ein Urlaub gewährt, 
falls die Beerdigung an einem Arbeitstag stattfindet 
und der Urlaub genau an diesem Tag genommen 
werden muss. 

 Darüber hinaus gilt der Anspruch auf Sonderurlaub 
bei der eigenen Heirat nun sowohl bei ziviler Ehe-
schliessung als auch bei eingetragener Partner-
schaft. In diesen Fällen wird ein Urlaub von sechs 

3  Verordnung über die Besoldung des Personals der obligatori-
schen Schulzeit und der allgemeinen Mittelschule und Berufsfach-
schule vom 20. Juni 2012 (VBOS)

 zusammenhängenden Arbeitstagen gewährt. Sie 
müssen innerhalb des Kalenderjahres bezogen wer-
den und können für die zwei anerkannten Anlässe in 
zwei Teile aufgeteilt werden (zivile Eheschliessung – 
kirchliche Trauung/nicht-konfessionelle Zeremonie).

 Bei Heirat eines Familienangehörigen bis ein-
schliesslich des zweiten Grades wird ein Urlaubs-
tag gewährt, sofern die Heirat an einem Arbeitstag 
stattfindet.

 Darüber hinaus werden Sonderurlaube von einem 
Tag nur gewährt, wenn das Ereignis auf einen Un-
terrichtstag fällt.

Bei allfälligen Fragen und für weitere Informationen 
können Sie sich an folgende Personen wenden:

 Pascal Mabillard  
für die Dienststelle für Unterrichtswesen 
pascal.mabillard@admin.vs.ch  
Tel.: 027 606 41 07

 Alexandre Rey  
für die Dienststelle für Berufsbildung  
alexandre.rey@admin.vs.ch  
Tel.: 027 606 42 75).
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News

Einerseits ist das Interesse der Jugendlichen an Dar-
stellungen von Sexualität im Rahmen ihrer eigenen 
Identitätsfindung völlig normal und auch kein neues 
Phänomen, andererseits ermöglicht das Internet einen 
nur schwer zu kontrollierenden und sehr niederschwel-
ligen Zugang auch zu illegalen Inhalten, aus denen sich 
Gefährdungssituationen für die Jugendlichen ergeben 
können. Das stellt Lehrpersonen vor die Frage, wie 
sie mit dem Thema umgehen können. Worüber sollten 
sie die Jugendlichen informieren? Welche Inhalte sind 
überhaupt illegal? Wann und wie sollten sie eingreifen?

Wenn Jugendliche oder Kinder zum Beispiel in Chats mit 
Erwachsenen mit pädophilen Inhalten in Kontakt kom-
men, liegt eindeutig eine schwere Gefährdungssituation 
vor und sofortiges Handeln ist zwingend erforderlich. 

Aber was ist mit den folgenden beiden Situationen:

 Ein 17-Jähriger sieht sich Videos mit illegalen por-
nographischen Inhalten an und teilt die Videos mit 
anderen 17-Jährigen aus seiner Klasse. 

Internet, Jugend und Pornographie: Wie kann und soll man mit die-
sem schwierigen Themenkomplex in der Schule umgehen?

Studien zufolge kommen Kinder und Jugendliche nicht selten mit pornographischen Darstel-
lungen in Kontakt und tauschen diese auch untereinander aus.

 Ein 14-jähriges Mädchen verschickt eine aufrei-
zende Aufnahme von sich selbst an ihren Freund. 
Nachdem die Beziehung beendet ist, teilt dieser das 
Bild weiter. 

Handelt es sich um einen harmlosen Spass oder Flirt 
unter Jugendlichen im Rahmen einer ganz normalen 
sexuellen Neugier und Entwicklung? Ist eine Situation 
eskaliert und ein Jugendlicher in Not benötigt Schutz 
und Hilfe? Handelt es sich allenfalls sogar um einen 
strafrechtlich relevanten Sachverhalt?

Wie ist überhaupt die rechtliche Situation und welche 
Möglichkeiten und Pflichten der Aufklärung, der Präven-
tion und gegebenenfalls der Intervention hat die Schule?

Was ist überhaupt Pornographie?

Der Begriff «Pornographie» setzt sich aus den griechi-
schen Wörtern «porne» (Hure) und «graphein» (schrei-
ben) zusammen. In der ursprünglichen Wortbedeutung 
geht es also um die Beschreibung bzw. die Darstellung 
von käuflichem Sex.
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Gemäss eines Entscheids des Bundesgerichts wird 
Pornografie im rechtlichen Rahmen folgendermassen 
definiert: 

«Der Begriff der Pornographie setzt einerseits vo-
raus, dass die Darstellungen oder Darbietungen 
objektiv betrachtet darauf ausgelegt sind, den Kon-
sumenten sexuell aufzureizen. Zum anderen ist 
erforderlich, dass die Sexualität so stark aus ihren 
menschlichen und emotionalen Bezügen herausge-
trennt wird, dass die jeweilige Person als ein blosses 
Sexualobjekt erscheint, über das nach Belieben 
verfügt werden kann. Das sexuelle Verhalten wird 
dadurch vergröbert und aufdringlich in den Vorder-
grund gerückt.» 

Bei Pornographie handelt es sich also um Darstellun-
gen, seien es Bilder, Videos, Zeichnungen, Cartoons 
oder Töne, bei denen sexuelle Handlungen von ihrem 
Kontext isoliert betrachtet werden, wodurch die sexuelle 
Handlung so stark in den Vordergrund gerückt wird, 
dass die Darsteller nicht mehr als vollständige Personen 
wahrgenommen werden, sondern als blosse Sexualob-
jekte, über die einfach verfügt werden kann.

Pornographie umfasst Praktiken, die sexuelle Erregung 
bringen sollen. Und in diesem Sinne bringt die Vielfalt 
der Erregungen eine Vielfalt der Darstellungen mit sich. 
Einige von diesen sind gesetzlich verboten.

Wann ist Pornographie illegal? Jugendschutzartikel 
und illegale Pornographie

Unabhängig davon, was im Einzelfall ein angemessener 
und verhältnismässiger Umgang mit einer problema-
tischen Situation sein kann, gibt die Gesetzgebung 
einen klaren Rahmen für die Einordnung von eroti-
schen Darstellungen vor. Es ist wichtig, dass Eltern und 
Lehrpersonen, die rechtlichen Bestimmungen kennen. 
Besonders aber auch für die Jugendlichen ist es wichtig, 
dass sie wissen wie das Gesetz sie schützt, an wen sie 
sich wenden können, und, was manchmal vergessen 
wird, in welchen Bereichen sie sich auch selbst strafbar 
machen können.

Beim Thema Jugend und Pornographie sind in der 
schweizerischen Gesetzgebung vor allem der «Jugend-
schutzartikel» (Art. 197 Abs. 1 StGB), der «Vorbehalt» 
(Art. 197 Abs. 8 StGB) und der Bereich der «Illegalen 
Pornographie» (Art. 197 Abs. 4 und Abs. 5 StGB) re-
levant. 

Es besteht in unserer Gesellschaft weitgehend Einigkeit 
darüber, dass bestimmte Darstellungen von Sexualität 
die gesunde sexuelle Entwicklung von Kindern und Ju-
gendlichen gefährden können. Dieser Gefährdung soll 
der «Jugendschutzartikel» (Art. 197 Abs. 1 StGB) entge-
genwirken. Er verbietet es grundsätzlich, Jugendlichen 
unter 16 Jahren pornographische Inhalte zugänglich 
zu machen. 

Im Unterschied zum «Jugendschutzartikel» zielt das 
Verbot der illegalen Pornographie auf alle als gefährlich 
eingestuften Darstellungen von Sexualität ab. Unabhän-
gig vom Alter darf diese vom Gesetzgeber als illegal 
betrachtete Form der Pornographie für niemanden zu-
gänglich gemacht werden, da ihre Herstellung strafbare 
Handlungen erfordert (Art. 197 Abs. 4 und Abs. 5 StGB).

Illegale Pornographie wird in Art. 197 Abs. 4 und Abs. 
5 StGB geregelt und bezieht sich vor allem auf drei 
Bereiche:

Sexuelle Darstellungen 

 mit Kindern unter 18 Jahren,
 mit Tieren, 
 mit Gewalttätigkeiten.

Es ist gesetzlich verboten, solche Darstellungen zu 
erstellen, zu konsumieren, zu besitzen, vom Internet 
herunterzuladen oder weiterzuleiten.

Verstösse werden als Offizialdelikte eingestuft, d.h. es 
handelt sich um schwerwiegende Straftaten, die von 
Amtes wegen strafrechtlich verfolgt werden. Das be-
deutet, dass ein Opfer keine Klage einreichen muss, 
damit Ermittlungen eingeleitet werden. 

Für Jugendliche hat der Artikel aber auch noch eine 
andere Relevanz, an die oft nicht gedacht wird. Jugend-
liche können nicht nur Opfer von Straftaten werden, sie 
können sich auch selbst strafbar machen. Eine 15-Jäh-
rige, z.B., die eine Aufnahme von sich selbst in einem 
sexuellen Kontext erstellt und mit anderen Jugendlichen 
teilt, wird zur Erstellerin und Anbieterin von illegalen 
kinderpornographischen Inhalten. Wie dieses Gesetz 
ausgelegt wird, d.h., ob es sich bei einer Darstellung um 
Kinderpornographie handelt, entscheidet im Zweifelsfall 
ein Gericht.

Im obigen Beispiel ist aber auch das Alter des Jugend-
lichen von Bedeutung. Wäre das Mädchen ein Jahr 
älter, also bereits 16, käme der Vorbehaltsartikel (Art. 
197 Abs. 8 StGB) zum Tragen. Dieser besagt, dass 
Minderjährige von mehr als 16 Jahren straflos bleiben, 
wenn sie voneinander einvernehmlich Vorführungen 
im Sinne von Art. 197 Abs. 1 herstellen, besitzen oder 
konsumieren.

Vereinfacht gesagt, kommt es also bei der Frage, was 
erlaubt und was verboten ist, einerseits auf das Alter 
an und andererseits darauf, was auf den Darstellungen 
zu sehen ist:

Strafbar macht sich:

 Wer einer Person unter 16 Jahren pornographi-
sche Inhalte zeigt, schickt oder sonst irgendwie 
zugänglich macht. Es ist also auch strafbar, wenn 
ein Jugendlicher, der noch nicht 16 ist, sich selbst 
bei sexuellen Handlungen fotografiert oder filmt, 
egal mit welcher Absicht.
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 Wer erotische Bilder von unter 18-Jährigen macht, 
besitzt, austauscht, veröffentlicht oder in irgendeiner 
Form zugänglich macht, mit Ausnahme von Sexting 
bei über 16-Jährigen.

 Wer sexuelle Darstellungen mit Kindern unter 18 
Jahren, mit Tieren oder mit Gewalttätigkeit erstellt, 
konsumiert, besitzt oder weiterverbreitet.

Wie kann man in der Schule mit diesem  
hochsensiblen Thema umgehen?

Die Durchsetzung des Jugendschutzes ist aufgrund der 
Allgegenwart des Internets, kostenloser Pornoseiten 
und der Geschwindigkeit, mit der Inhalte über soziale 
Netzwerke und Smartphones verbreitet und gelöscht 
werden können, äusserst schwierig. 
Zudem werden solche Inhalte vor Erwachsenen ver-
steckt und im geheimen über private Nachrichten und 
Chats geteilt. 

Der Umgang mit dem Austausch von pornografischen 
Inhalten zwischen Schülern fällt offensichtlich nicht in 
die alleinige Verantwortung der Schule. Es gehört jedoch 
durchaus zu den Aufgaben der Schule, gefährliche Situ-
ationen zu erkennen, zu thematisieren und gegebenen-
falls auch Hilfe bei den zuständigen Stellen zu suchen. 
Daher sollten geeignete Strukturen geschaffen werden, 
die es ermöglichen, schwierige Themen anzusprechen 
und die Geschehnisse im Falle eines Problems ein-
zuordnen. Stellen Sie sicher, dass die Jugendlichen 
wissen, an wen sie sich wenden können, wenn Sie in 
eine Notlage geraten (z.B. an eine Mediatorin oder an 
einen Mediatoren).

Vorbeugen und Informieren 

Dass Jugendliche sich im Rahmen ihrer Beschäftigung 
mit der eigenen und der fremden Sexualität für porno-
graphische Inhalte interessieren, ist völlig normal und 
dürfte für niemanden eine Überraschung sein. Es ist ein 
Ausdruck jugendlicher Neugier und weder ein neues 
Phänomen noch ein Grund den vollständigen Werte-
verfall der jungen Generation zu befürchten. Neu sind 
allerdings die einfache Verfügbarkeit pornographischer 
Inhalte und die fast völlige Unkontrollierbarkeit des 
Mediums Internet. 

Umso wichtiger ist es, dass Jugendliche die Möglichkeit 
erhalten, sich mit gesehenen Inhalten auseinanderzu-
setzen, sie zu verarbeiten und für sich in ein Wertesys-
tem einzuordnen. 

Die SIPE-Zentren der bieten seit mehr als 40 Jahren 
Informationen und Beratung zu allen Fragen der Liebe, 
Sexualität und Schwangerschaft an. Sie können – auf 
Anfrage – Schulen bei der «Infragestellung des Sexual-
verhaltens» beraten und begleiten. Bei Massnahmen 

zur Prävention kann das SIPE-Beratungszentrum zur 
Unterstützung eingesetzt werden. 
https://www.sipe-vs.ch/de/auffalliges-sexualverhal-
ten-319.html 

Auch andere Organisationen bieten Anregungen, wie 
das spezifische Thema Pornographie angegangen wer-
den kann: 

 Die Stiftung InternetMatters.org bietet eine Sei-
te mit vielen Ressourcen und Dokumenten an 
https://www.internetmatters.org/de/issues/online-
pornography/protect-your-child/. 

 Die Seite www.147.ch von Projuventute richtet sich 
direkt an die Jugendlichen. Jugendliche finden hier 
eine altersgerecht aufgearbeitete detaillierte Zu-
sammenstellung darüber was, wer, wann erstellen, 
anschauen oder weitergeben darf und womit man 
sich auch als Jugendlicher allenfalls strafbar ma-
chen kann. 

 Die Schweizerische Kriminalprävention SKPPSC 
stellt Materialien zur Verfügung, die das Gesetz auf 
allgemeinverständliche Weise erklären, was sehr 
nützlich sein kann, um Eltern und/oder Schülerinnen 
und Schülern die Schwere bestimmter Tatsachen, 
einschliesslich des Besitzes und des Austausches 
von illegaler Pornographie, zu erklären 

 https://www.skppsc.ch/de/themen/sexuelle-ueber-
griffe/illegale-pornografie-pornosucht/. 

 Eine Zusammenstellung der wichtigsten Gesetzes-
artikel zum Thema Pornographie im Internet sowie 
wichtige Informationen zu den Themen Schutzalter, 
Sexting und illegale Pornographie findet man z.B. im 
Faltblatt «Alles, was Recht ist» der Schweizerischen 
Kriminalprävention.

Intervenieren 

Wenn der Verdacht auf eine Gefährdungssituation oder 
einen Straftatbestand vorliegt, ist es die Pflicht der 
Schulleitung und der Lehrperson, zu handeln und sofort 
Massnahmen zu ergreifen, um sich um die Schülerin 
oder den Schüler zu kümmern. 
Die Schulleitung wird das Schulinspektorat informieren 
und mit diesem das weitere Vorgehen besprechen. Auch 
für Schulen gibt es die Möglichkeit, mit der kantonalen 
Opferstelle Kontakt aufzunehmen. So kann man auch 
die Betroffenen schützen. Falls Handlungen von Amtes 
wegen verfolgt werden, muss die Polizei eingeschaltet 
werden. Durch das Einschalten einer kantonalen Op-
ferstelle übergibt die Schule die Verantwortung für die 
Meldung des Falles und die richtige Einschätzung der 
Situation an die Behörden, was eine Entlastung sein 
kann. 

Es ist unerlässlich, die Eltern über solche Handlungen zu 
informieren, damit sie einen Blick auf die Mobiltelefone 
ihrer Kinder werfen können. 
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Technische Hilfsmittel einsetzen

In Schulnetzwerken wie auch zu Hause können Filter 
helfen, den Zugang zu Seiten mit pornografischen 
Inhalten zu erschweren. Diese Lösungen können aber 
umgangen werden und sie schützen auch nicht, wenn 
Inhalte von einem Smartphone auf das andere über-
tragen werden. Mithilfe von einigen Kindersicherungen 
können Inhalte nicht nur kontrolliert werden, es können 
auch die Internet-Verbindungszeiten eingeschränkt 
werden. 

Das Thema Pornographie gemeinsam mit den Schülern 
in einen Gesamtkontext stellen 

Die oben genannten Informationen sind hilfreich, um mit 
Gefährdungssituationen umzugehen. Aber vorher schon 
kann das Thema mit den folgenden Feststellungen in 
einen Gesamtkontext gestellt und damit wesentlich 
uninteressanter gemacht werden:

 Internet-Pornografie ist kein Akt der Liebe. Es geht 
um verzerrte Darstellungen, die auf sexuelle Erre-
gung abzielen. Es handelt sich um Schauspieler, 
die wie im Film, eine von einem Regisseur und 
einem Filmteam geleitete Vorstellung schaffen. Und 
dies gilt auch für Videos, die vielleicht intimer oder 
«amateurhaft» wirken. 

 Pornographie im Internet ist keine Anleitung für 
Sexualität. Die Videos sind mit einem Drehbuch ver-
sehen und folgen einem sehr präzisen roten Faden, 
der nicht der Realität entspricht. In der Realität sind 
sexuelle Handlungen abhängig von der Zustimmung 
und von den Wünschen beider Partner. 

 Die Internet-Pornografie zeigt keine körperliche 
Realität. Die Bilder werden mit Spezialeffekten (z.B. 
Kameralinsen, Beleuchtung) aufgenommen, um 
Illussionen zu schaffen. 

 In pornographischen Darstellungen wird oft mit 
den Rollen der Protagonisten gespielt. Es wird ein 
falsches Rollenverständnis aufgebaut. Einige Men-
schen werden als unterwürfig, andere als machtvoll 
dargestellt. 

 Internet-Pornografie ist eine sehr lukrative Industrie, 
die mit unwirklichen Bildern und falschen Darstellun-
gen sexuelle Erregung und Abhängigkeiten aufbaut. 
Finanziert wird das über Werbung und Abo-Modelle. 
Sie vermittelt oft Werte der Geringschätzung. 

Zusammenfassend sind für Schulleitung oder  
Lehrpersonen folgende Punkte empfehlenswert:

1. Wenn Sie einen Vorfall, von dem Sie Kenntnis er-
halten haben, als kritisch einstufen und nicht sicher 
sind, wie Sie reagieren sollen, zögern Sie nicht sich 
Hilfe zu holen. 

2. Bauen Sie eine Struktur auf, damit Mitteilungen von 
Schülerinnen und Schülern zu diesem Thema ent-
gegengenommen und bearbeitet werden können. 
Schülerinnen und Schüler sowie Lehrpersonen 
müssen von vornherein wissen, wer ihre Ansprech-
person ist. 

3. Generell ist es wichtig und sinnvoll, Jugendliche 
über die Art pornographischer Inhalte, den Grad 
ihrer Falschheit in Bezug auf die Realität und den 
möglicherweise illegalen Charakter aufzuklären. 

4. Sensibilisieren Sie Schülerinnen und Schüler dafür, 
dass der Austausch von pornographischen Bildern 
und Videos von sich selbst erst ab 16 Jahren (se-
xuelle Volljährigkeit) erlaubt ist. Es ist illegal, wenn

 diese Fotos oder Videos an Dritte weitergeleitet 
werden; 

 die Person, die pornographische Fotos oder 
Videos von sich mit anderen teilt, noch nicht 16 
Jahre alt ist. In diesem Fall erstellt und teilt sie 
pornographisches Material, was automatisch 
strafrechtlich verfolgt wird; 

 die Person, die pornographische Fotos oder Vi-
deos erhält, noch nicht 16 Jahre alt ist. In diesem 
Fall stellt der Absender einem Minderjährigen 
pornographisches Material zur Verfügung, was 
automatisch strafrechtlich verfolgt wird. 

5. Berücksichtigen Sie die Pflicht, die Polizei zu alar-
mieren, falls Inhalte von Amtes wegen strafrechtlich 
verfolgt werden müssen. Sie können sich auch an 
die kantonale Opferstelle wenden.

Abschliessend kann man sagen, dass das Thema Por-
nographie auf keinen Fall totgeschwiegen werden darf: 
Es ist ein wichtiges und aktuelles Thema, welches in 
der Schule und im Unterricht thematisiert werden muss, 
auch wenn es für die Schülerinnen und Schüler peinlich 
sein kann. Organisationen wie die SIPE-Zentren können 
die Schule dabei unterstützen. 

Die Auseinandersetzung kann helfen, das Thema zu 
entdramatisieren, zu informieren und es als normales 
Diskussionsfeld aufzunehmen. Das Gespräch darüber 
hilft zu bestimmen, was legal ist und was nicht und wo 
die Gefahren liegen. Die Schülerinnen und Schüler ler-
nen, die Inhalte in einen grösseren Kontext einzuordnen.

Zu diesem Thema gibt es viele Quellen und es mangelt 
nicht an Verbänden und Organisationen, an die sich die 
Schülerinnen und Schüler sowie die Lehrpersonen oder 
die Schulleitungen wenden können. 

Es braucht nur den ersten Schritt. 
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Im Zeitalter des partizipativen Webs (d.h. der Internet-
Ära, in der jeder publizieren und seine Meinung kundtun 
kann) nehmen soziale Netzwerke einen wichtigen Platz 
in der Informationsbereitstellung ein. Aber was passiert, 
wenn in diesem Universum, in dem sich jeder äussert, 
die Schule im Fokus steht und bewertet, kritisiert und 
kommentiert wird? Mit welchen Werkzeugen können wir 
erkennen, was über die eigene Schule gesagt wird? Wie 
kann man als Schulleitung darauf reagieren?

Das Internet ist als nahezu unbegrenzte Informations-
quelle ein wesentlicher Bestandteil unseres Lebens 
geworden. Unbegrenzt, denn es sind nicht nur offizielle 
Quellen, die Inhalte hinzufügen, sondern jeder einzelne. 

Das macht das Web zu einem idealen Ort für Bewertun-
gen aller Art. Ob Hotels, Restaurants, Filme, Produkte, 
Dienstleistungen, alles ist «bewertbar» und unterliegt 
dem Vergleich. Es ist möglich geworden, mit wenigen 
Klicks Firmen oder Personen zu bewerten, zu kritisieren, 
in den Himmel zu loben oder zu demontieren.

Was aber, wenn das mit Ihrer Schule passiert? 

Im Folgenden zeigen wir Ihnen auf, wo und wie Ihre 
Schule in sozialen Netzwerken oder auf Google Maps 
präsent sein kann und wie Sie darauf reagieren können. 
Es ist gut möglich, dass mit dem Namen der Schule 
bereits ein Profil in einem sozialen Netzwerk erstellt 
wurde, ohne dass die Schulleitung davon wusste, oder 

Das Image Ihrer Schule und was im Internet über sie gesagt wird

dass jemand den Standort der Schule bei Google Maps 
beansprucht hat, was ihm die Möglichkeit gibt im Na-
men, der Schule zu sprechen.

Die Präsenz der Schule auf Google Maps kontrollieren

Was ist Google Maps?

Google Maps ist ein Online-Kartendienst von Google, 
der auf allen Medien (Smartphone, Computer, Tablet, ...) 
verfügbar ist. Er ermöglicht es, Karten anzuzeigen, nach 
Orten zu suchen, eine Route mit verschiedenen Ver-
kehrsmitteln zu berechnen und dabei die Verkehrsbedin-
gungen anzuzeigen, Orte mit aufgenommenen Fotos zu 
betrachten, die eigene Position durch Geolokalisierung 
auf der Karte anzuzeigen und nach Informationen über 
«Points of Interest» zu suchen (inspiriert von Wikipe-
dia). Diese Orte können von Usern kommentiert und 
bewertet werden. 

Wollen Sie wissen, was Google über den Standort Ihrer 
Schule sagt? 

Öffnen Sie Google Maps und suchen Sie Ihre Schu-
le. Wenn Sie auf die Markierung neben der Schule 
klicken, öffnet sich auf der linken Seite ein Menü, das 
Ihnen Zugriff auf verschiedene Op tionen bietet: Fotos, 
Benutzerkommentare, Bewertungen (mit Sternen), Kon-
taktinformationen und eine Übersicht über den Standort. 

Die Bewertung entspricht dem Durchschnitt der Benutzerbewertungen (Sterne).
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Informationen und Tipps im Zusammenhang mit Google 
Maps:

a) «Als Inhaber eintragen»

 Als Erstes empfehlen wir Ihnen, sich für Ihre Schule 
«als Inhaber eintragen» zu lassen, indem Sie auf die 
entsprechende Schaltfläche klicken. Damit bestäti-
gen Sie, dass Sie die Person sind, die die Google 
Maps-Interaktionen für diesen Standort verwaltet, 
und dass Sie im Namen der Einrichtung sprechen. 
Als Inhaber können Sie Kommentare moderieren 
und beantworten, Fotos löschen oder Kontaktin-
formationen bearbeiten. Wenn bereits jemand die 
Inhaberschaft beansprucht, können Sie diese für 
sich reklamieren. 

 Es kommt immer wieder vor, dass sich Unbefugte, 
z.B. Schülerinnen und Schüler, als Inhaber ausge-
ben. Bei Fragen oder Kommentaren antworten sie 
so im Namen der Schule.

b) Informationen verwalten

 Als Inhaber können Sie die Informationen des Ortes 
anpassen (Name, Adresse, Termine, Webseite, ...). 
Denken Sie daran, dass diese Daten von Google 
verwendet werden. Wenn Sie den Eintrag aktiv 
verwalten, kann das für Eltern oder Interessierte 
sehr nützlich sein. Andererseits lassen sich damit 
auch Missbräuche vermeiden. So gab es Fälle, in 
denen Kontaktangaben - wie Telefonnummern oder 
Webseite-Adressen - absichtlich gefälscht wurden, 
um Interessierte auf verbotene oder gefährliche 
Webseiten umzuleiten.

c) Kommentare können nur vom Autor gelöscht werden

 Wenn Sie nicht der Autor eines Kommentars sind, 
können Sie diesen auch als Inhaber nicht löschen,  
es sei denn, er überschreitet die Regeln von Goog-
le. Dann können Sie den Beitrag bei Google als 
unangebracht melden. Damit lassen sich aber nur 
extreme Kommentare löschen. 

 Wenn Google den Kommentar nicht löscht, besteht 
die Möglichkeit via Kommentarfunktion, mit den 
Autoren über den Eintrag zu diskutieren und sie 
so vielleicht sogar zu bewegen, den Kommentar 
anzupassen oder zu löschen. 

 In jedem Fall ist aber eine Antwort der Schule ein 
positives Zeichen, da es zeigt, dass man sich um 
die Meinung anderer kümmert und ein offenes Ohr 
hat. 

 Es gibt auch Unternehmen, die versuchen, schlechte 
Bewertungen abzuschwächen, indem möglichst 
viele positive Kommentare entgegengesetzt wer-
den. In unserem Kontext könnten so Lehrpersonen 

sowie Schülerinnen und Schüler in einen kollektiven 
Aufbau des Rufs der Schule miteinbezogen werden. 

d) Fotos können nur von der Person, die sie veröffent-
licht hat, sofort gelöscht werden

 Auch diese Regel von Google ist im Sinne des par-
tizipativen Webs. Kommentare und Fotos sprechen 
für den jeweiligen Autor und es ist die Summe der 
Informationen, die zählt. Gerade bei bekannten 
Orten, Denkmälern oder Restaurants findet man oft 
mehr Fotos von Nutzern als vom Besitzer des Ortes 
selbst. So kann es zu einer Fülle mehr oder weniger 
passender Fotos kommen. Gerade im Schulbereich 
ist es leider möglich, dass auf diesen Fotos Schü-
lerinnen oder Schüler zu sehen sind, ohne dass 
die notwendigen Rechte vorhanden sind. Es liegt 
nun aber nicht in der Verantwortung der Schule 
oder der Schulleitung, sich darum zu kümmern, 
sondern bei der Person, die sie veröffentlicht hat. 
Auch hier ist es möglich, die Fotos als unangebracht 
oder unpassend bei Google zu melden. Es dauert 
allerdings eine Weile, bis reagiert wird. Um den 
Prozess zu beschleunigen, kann es sinnvoll sein, 
viele Personen zu bitten, das problematische Foto 
zu melden. Ein problematisches Foto verschwindet 
sofort, wenn die Person, die das Foto veröffentlicht 
hat, es selber löscht.

e) Es ist möglich, mehr über die Autoren von Kommen-
taren zu erfahren

 Einige Kommentatoren verstecken sich hinter Pseu-
donymen, so dass es unmöglich ist, ihre Identität zu 
erkennen. Durch Anklicken des Namens der Person 
können aber alle von ihr verfassten Beiträge sowie 
die veröffentlichten Fotos gesehen werden.

 Nicht möglich ist es, mit der Person privat Kontakt 
aufzunehmen. 

Agieren:

 Kommentare auf Google Maps als unangemessen 
melden.

 Klicken Sie einfach auf die drei Punkte ... neben 
dem Kommentar und Sie können angeben, warum 
dieser Kommentar problematisch ist.
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 Auf Kommentare in Google Maps reagieren

 Auf positive wie auch auf negative Kommentare können Sie als Inhaber reagieren und Antworten auf Fragen 
geben oder gewisse Äusserungen klarstellen. Dies kann Kommentare ins richtige Licht rücken. Nachfolgend 
finden Sie einige Beispiele, wie man reagieren kann. 
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Kontrollieren Sie das Image Ihrer Schulein sozialen 
Netzwerken

Soziale Netzwerke sind Werkzeuge der Meinungsä-
usserung und des Austauschs. Diese Tatsache macht 
auch vor Schulen nicht halt. Zum einen, weil einige 
Themen direkt oder indirekt mit sozialen Netzwerken zu 
tun haben (Mobbing, Konflikte, Cybersucht, Beleidigun-
gen, ...). Andererseits aber auch, weil die Schule selbst 
als Teil der Gemeinschaft im Fokus stehen kann. Ein 
extremes Beispiel ist eine Instagram-Gruppe, die den 
Namen der Schule verwendete und als Beichtstuhl für 
negative Kommentare und andere Äusserungen diente. 

Solche Seiten und Kommentare können auch eine 
strafrechtliche Dimension haben. Die Kantonspolizei 
hat eine IT-Einheit, die für die Auswertung von Seiten 
und Profilen in sozialen Netzwerken zuständig ist. Sie 
kann Fragen beantworten und auf Ersuchen der Staats-
anwaltschaft Ermittlungen durchführen, die Identitäten 
von Mitgliedern ermitteln und Beweise aufnehmen.

Suchen Sie in sozialen Netzwerken Ihre Schule

Sie können in die jeweiligen sozialen Netzwerke gehen 
und nach dem Namen Ihrer Schule suchen. Je nach 
Plattform sollten Sie Profile mit dem Namen der Schule 
sehen. 

Es gibt aber auch Suchmaschinen, die in mehreren so-
zialen Netzwerken gleichzeitig suchen. Die Seite www.
social-searcher.com ist in der Basisversion kostenlos 
und durchsucht ein Dutzend Quellen (das Web, Twitter, 
Facebook, YouTube, Instagram, ...). Jugendliche be-
wegen sich aber oft auf anderen Plattformen. Es wäre 
sicher ratsam, zusätzlich auf Tiktok und Snapchat zu 
suchen. Es geht hier nicht darum, jemanden zu überwa-
chen. Die Suche nach dem Namen der Schule in sozi-
alen Netzwerken ermöglicht es zu sehen, ob der Name 
der Schule in Aktivitäten auftaucht, die der Schulleitung 
unbekannt sind und die den Ruf der Schule schädigen, 
Personen (Lehrer oder Schüler) benennen oder sogar 
Menschen gefährden könnten.

informationen / ict-news : schulimage im internett

 Unangemessene Bilder bei Google Maps melden

 Öffnen Sie die entsprechenden Fotos und klicken Sie oben links auf die drei Punkte. Wählen Sie «Problem 
melden». Auch hier werden Sie aufgefordert, anzugeben, warum Sie es unangemessen finden. 
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Regelmässige Recherchen in sozialen Netzwerken, 
z. B. am Ende eines jeden Semesters, können helfen, 
Stimmungen, Meinungen und Tendenzen aufzuzeigen, 
auf die man reagieren kann. 

«Googlen» Sie Ihre Schule

Suchmaschinen zeigen auf, was im Internet über ein 
bestimmtes Thema gesagt wird. Mit einigem Zeitauf-
wand kann so aufgezeigt werden, wo und wie über 
die Schule im Internet «gesprochen» wird. So können 
auch Informationen gefunden werden, die nicht von der 
Schule selbst produziert wurden und die den Ruf der 
Schule schädigen können. 

Eine regelmässige Google-Suche nach der Schule ist 
interessant, kann aber bei der Datenmenge, die Google 
verarbeitet, schnell zeitaufwändig werden. 

Abschliessende Empfehlungen:

Auch eine öffentliche Einrichtung sollte berücksichtigen, 
was im Internet und in den sozialen Netzwerken über 
sie gesagt wird und die Gelegenheit zum Dialog nutzen. 
Mit einer gezielten Recherche können Sie herausfinden, 
wie Ihre Schule von aussen wahrgenommen wird und 
eventuell Probleme frühzeitig erkennen und schnell 
reagieren. 

informationen / ict-news : schulimage im internet / archijeunes : online-bibliothek

Eric Fauchère und Elmar Biffiger
Pädagogische Mitarbeiter CC-ICTVS

Archijeunes engagiert sich für die baukulturelle Bildung in der Schweiz. Wir wollen Kinder und 
Jugendliche für die gebaute Umwelt sensibilisieren und sie befähigen, konkrete Qualitäten in 
ihrem Lebensraum zu erkennen und einzufordern. 

Neues Tool: 
Online-Bibliothek zur baukulturellen Bildung

Archijeunes fördert baukulturelles 
Lernen und hat deshalb ein neues 
Tool entwickelt, das Lehrpersonen 
fachliche Unterstützung bietet. Im 
Frühjahr 2021 werden wir eine On-
line-Bibliothek auf unserer Plattform 
www.archijeunes.ch zur Verfügung 
stellen. Als Orientierungshilfe im Be-
reich Baukultur unterstützt sie Lehr-
personen und Baukulturvermitteln-
de dabei, sich thematisch sortierte 
Lese- und Informationspakete zu 
schnüren. 

Die Online-Bibliothek bildet gewis-
sermassen das Gegenstück zu den 
erprobten und fixfertig vorbereite-
ten Unterrichtseinheiten im Bereich 
Baukultur, die wir auf unserer Platt-
form ebenfalls vernetzen. Die Band-
breite der in der Online-Bibliothek 
präsentierten Medien ist gross: Sie 
reicht von Bilderbüchern und Fach-
artikeln über Filme, Graphic Novels, 
Podcasts bis hin zu Spielen und 
Datenbanken. 

Bevor wir die Online-Bibliothek 
Ende April lancieren, möchten wir 
Lehrpersonen – im Rahmen eines 
exklusiven Zugangs – Einblick in 
unser neues Online-Tool gewähren 
und ihr Feedback und ihre Inputs 
in Form eines Online-Fragebogens 
aufnehmen. Wir freuen uns über 
Ihre Mithilfe! 

Weitere Informationen finden Sie 
unter: 
www.archijeunes.ch oder schreiben 

Sie uns direkt an 
office@archijeunes.ch. 

Plattform: 
https://www.archijeunes.ch 

Buch: https://www.archijeunes.ch/
elemente-einer-baukulturellen-all-
gemeinbildung/ 

Studie: https://www.archijeunes.ch/
article/studie-baukulturelle-bildung-
an-schweizer-schulen-download/ 
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ph-vs / studiengänge : diplomierung

PH-VS – Standort Brig 
Alte Simplonstrasse 33
CH - 3900 Brig

Tel.:  027 606 96 50
E-Mail:  brig@phvs.ch

www.phvs.ch

Mit grosser Dankbarkeit und Stolz senden die Direktion 
und die Studiengangsleitungen das Gratulationswort 
noch mehr als sonst an die Diplomandinnen und Dip-
lomanden. Die Studierenden haben in der aktuell aus-
serordentlichen Zeit ein hohes Mass an Flexibilität und 
Kreativität bewiesen und dabei stets ihren Kurs gehalten 
und die Herausforderungen mit Bravour gemeistert. 

Angesichts des Mangels an Lehrpersonen auf ver-
schiedenen Stufen ist die PH-VS erfreut, dass nun 
neue, kompetente Fachpersonen ihre Kenntnisse im 
Berufsfeld einbringen können. Staatsrat Christophe Dar-
bellay erwähnte demgemäss, dass der Kanton sich auf 
die Lehrpersonen «abstützen kann, damit die Walliser 

Diplomierung 2020 an der Pädagogischen Hochschule Wallis

Schule eine der besten in der Schweiz bleiben kann.» 
Diese und weitere Gratulations- und Grussworte richtete 
der Departementsvorsteher in einer Videobotschaft an 
die Diplomandinnen und Diplomanden.

Link und QR-Code zum Video von Staatsrat Christophe 
Darbellay: https://youtu.be/ToyezIp2JJg

Jedes Jahr übergibt die Pädagogische Hochschule Wallis (PH-VS) die wohlverdienten Diplome 
an die Absolventinnen und Absolventen der verschiedenen Studiengänge. Aufgrund der Corona-
Pandemie mussten jedoch 42 Diplomandinnen und Diplomanden ihren Abschluss verschieben. 
Diese haben nachträglich ihr Diplom im Winter zugesandt bekommen.

Nr. Name Vorname Wohnort
1 Bertholjotti Samira Embd
2 Burgener Judith Visp
3 Fournier Mathilde Beuson
4 Gerber Flurina Naters
5 Heynen Sandrine Ausserberg
6 Imhof Adriana Ried-Mörel
7 Imseng Layla Eyholz
8 Imstepf Anja Zeneggen
9 Karlen Melanie Gampel

10 Kofmehl Anja Brig
11 Mudry Viviane Salgesch

Bachelor und Lehrdiplome für die Primarstufe
Diplomandinnen und Diplomanden

Nr. Name Vorname Wohnort
12 Ott Anne Ried-Mörel
13 Pfammatter Claude-Alain Visp
14 Riegel Jonas Leukerbad
15 Schalbetter Vera Naters
16 Schmid Milena Naters
17 Schnyder Tiffany Fey (Nendaz)
18 Sewer Larissa Naters
19 Sinnaeve Gaëlle Bramois
20 Theler Svenja Unterbäch
21 Zurbriggen Marco Brig



Mitteilungsblatt - März 202128
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Nr. Name Vorname Wohnort
1 Andereggen Michael Lalden
2 Brigger Christine Visp
3 Brigger Marielle Naters
4 Burgener Alban Saas-Grund
5 Burgener Damian Ulrichen
6 Burgener Doris Saas-Grund
7 Burgener Rolf Siders
8 Cavin Susanne Stalden
9 Cerasola Melina Ried-Brig

10 Furrer Didier Bürchen
11 Fux Marion Brig
12 Heinzmann Sabrina Lalden
13 Jeitziner Brigitte Blatten bei Naters
14 Jentsch Nathalie Ayer
15 Jordan Sarah Glis
16 Karlen Isabelle Törbel
17 Kündig Mathias Muraz
18 Kummer Brigitte Naters

CAS Bildnerisches Gestalten, Technisches Gestalten, Textiles Gestalten, Musik (BTTM)
Diplomandinnen und Diplomanden

Nr. Name Vorname Wohnort
19 Lehner Dagmar Kippel
20 Margelist Fabian Baltschieder
21 Mathieu Katja Münster
22 Michlig Jasmin Gluringen
23 Mihaila Smaranda Brig
24 Minetti Simona Domodossola
25 Mounir Carmen Brig
26 Ricci Lukas Raron
27 Ritz Sandra Bister
28 Rosset Sylvia Steg 
29 Schmidhalter Gina Naters
30 Schwery Pascal Saas-Grund
31 Tannast Evi Wiler
32 Wyer Barbara Lalden
33 Zengaffinen Björn Gampel
34 Zimmermann Robert Zeneggen
35 Zuber Oswald Naters
36 Zumstein Karin Guttet-Feschel

Nr. Name Vorname Wohnort
1 Guntern David Glis

Bestätigung Praxisausbildung (MF)
Diplomandinnen und Diplomanden

CAS Praktikumslehrperson (Plp)
Diplomandinnen und Diplomanden

Nr. Name Vorname Wohnort
1 Andenmatten Fabienne Visp
2 Eggel Claudia Naters
3 Furrer Julia Törbel
4 Grand Carol Susten
5 Graven Julia Zermatt
6 Imhof Mirjam Birgisch

Nr. Name Vorname Wohnort
7 Roth Stefanie Wiler 
8 Ruppen Florian Naters
9 Schalbetter Nadine Grengiols

10 Schröter Fabienne Guttet-Feschel
11 Theler Benjamin Niedergesteln
12 Welschen Melanie Naters
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ph-vs / sbfi : nationales netzwerk mint-bildung

Im Rahmen der projektgebundenen Beiträge (PgB) 
2017-2020 wurde ein nationales Netzwerk zur Förde-
rung der MINT-Bildung aufgebaut. Dieses Netzwerk 
wird in der Weiterführung des Programms in den Jah-
ren 2021-2024 ausgebaut. Ziel des Netzwerks ist die 
Förderung der hochschultypenübergreifenden Aus- und 
Weiterbildung von Lehrpersonen im Bereich MINT. 
Als Regionaler Programmleiter für die Pädagogische 
Hochschule Wallis (PH-VS) fungiert Dario Zenhäu-
sern, Dozent und Leiter ICT und E-Learning PH-VS 
am Standort Brig. 

In der Programmphase 2021-2024 beteiligen sich 23 
Hochschulen mit insgesamt rund 25 Projekten am Netz-
werk. An der PH-VS werden in Zusammenarbeit mit der 
HES-SO (Haute école d’ingénierie – HEI / Haute école 
de Gestion – HEG) im Rahmen des Programms drei  
Projekte unter der Leitung von Dario Zenhäusern in Zu-
sammenarbeit mit Roduit Romain (HES-SO, responsable 
de la promotion des métiers de l’ingénieur) erarbeitet:

 CAS «Informatics education incorporating media 
competence»

 Entwicklung und Integration von AR und VR in MINT-
Fächer

 Technikwoche im Rahmen der Grundausbildung 

Pädagogische Hochschule Wallis - Nationales Netzwerk 
MINT-Bildung 

Ende Dezember 2020 hat das SBFI (Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovati-
on) entschieden, das Programm zur Schaffung bzw. Ausweitung eines Nationalen Netzwerks 
MINT-Bildung für vier weitere Jahre zu fördern. Die Pädagogische Hochschule Wallis ist mit 
drei Projekten am Programm beteiligt.

CAS «Informatics education incorporating media com-
petence»

Im Rahmen der Einführung des Lehrplans 21 wurde 
das Fach «Medien und Informatik» in die Stundentafel 
aufgenommen. Der Kanton Wallis hat entschieden, 
dass Lehrerinnen und Lehrer der Sekundarstufe I zum 
Unterrichten dieses Fachs im Besitz eines CAS oder 
gleichwertigen Abschlusses im Bereich «Medien und 
Informatik» sein müssen. Auf der Grundlage dieses 
Entscheides sieht sich die PH-VS in der Verantwortung, 
die Lehrpersonen im Kanton Wallis in diesem Bereich 
auszubilden. 

Der Umfang des CAS beträgt 15 ECTS. Schwerpunkt 
des CAS ist die informatische Bildung, welche Querver-
weise zu anderen naturwissenschaftlichen Bereichen 
aufzeigen wird. Wer mit digitalen Medien arbeitet, muss 
den Umgang und die korrekte Nutzung in der heutigen 
Gesellschaft kennen. Der Kurs soll die Synthese der 
Fähigkeiten von Menschen und Computern aufzeigen. 
Der Aufbau und die Funktionsweise von Prozessen ist 
das eine, auf der anderen Seite gibt es Rechte und 
Gesetze einzuhalten. Diese sollen in diesem Lehrgang 
ebenso aufgezeigt werden. Ein weiterer Bestandteil 
des CAS ist der Bereich «Computational Thinking». 
Computational Thinking ist ein Ansatz, der bewusst auf 
Konzepte und Problemlösungsstrategien allgemeiner 
Relevanz fokussiert.
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ph-vs / sbfi : nationales netzwerk mint-bildung

Entwicklung und Integration von AR und VR in MINT-
Fächer

Ziel ist die Entwicklung von AR- und VR-Elementen 
in der Aus- und Weiterbildung von Studentinnen und 
Studenten, von Dozentinnen und Dozenten und von 
Lehrpersonen der obligatorischen Schule. 

In einem ersten Schritt sollen AR- und VR-Beispiele 
erstellt werden, welche den genannten beteiligten Per-
sonen vorgestellt werden und welche diese in die MINT-
Fächer integrieren können. Zu diesen Entwicklungsele-
menten sollen Tutorials erstellt werden. 

In einem zweiten Schritt werden Aus- und Weiterbil-
dungskurse konzipiert, in welchen Dozierende und 
Lehrpersonen selbst lernen. AR- und VR-Elemente zu 
erstellen und diese im Unterricht einzusetzen. Eine Un-
terstützung zur Entwicklung von AR- und VR-Elementen 
und eine Untersuchung des Nutzens dieser Elemente 
ist ebenfalls Ziel dieses Projekts. 

Technikwoche im Rahmen der Grundausbildung

Seit einigen Jahren wird an der PH-VS im Studiengang 
Bachelor auf Primarstufe die Technikwoche durch-
geführt, die auf dem Modell der «Natech Education 
Technical Week» basiert. Ziel des Projekts ist es, das 
Konzept weiterzuentwickeln und zusätzliche technische 
Modelle in die Woche einfliessen zu lassen. 

Daraus soll ein technisches Modell entwickelt werden, 
welches mit den Lehrplänen (PER und Lehrplan 21) 
übereinstimmt und den aktuellen und digitalen Mög-
lichkeiten entspricht.

Für die Begleitgruppe des Nationalen Netzwerks MINT-
Bildung konnte Urs Stoffel, Schulinspektor und Verant-
wortlicher ICT und MINT, gefunden werden. 

Weitere Informationen finden Sie bald unter:  
mint-bildung.ch

Dario Zenhäusern 
Dozent und Leiter ICT, E-Learning  

PH-VS, Standort Brig
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Grundlegend erhielten die Dozierenden der PH-VS 
den Auftrag, mit Bezug auf die Interdisziplinarität und 
Transdisziplinarität, Forschungseinheiten zu bilden, 
worauf sechs neue Teams mit spezifischen Themen 
entstanden sind. Die Neustrukturierung gründet auf 
einigen Grundelementen des Forschungsbereichs in 
der Lehrerinnen- und Lehrerbildung.

Warum es Forschung an der PH-VS braucht
Die Ausbildung zur Lehrperson an den pädagogischen 
Hochschulen (PH) gehört zu den professionsorientierten 
Studiengängen. Das Curriculum professionsorientierter 
Ausbildungsgänge wird so angelegt, um Studierenden 
zu kompetenten Berufseinsteigerinnen und -einsteigern 
zu formen. So umfasst der Lehrplan einer PH nebst 
den theoretischen Inhalten auch einen beträchtlichen 
Teil an Praxisbezug, um die künftigen Lehrpersonen 
handlungsfähig zu machen. Die Praxis ist jedoch einem 
permanenten Wandel unterworfen, welcher sich nicht 
nur curricular bemerkbar macht, sondern besonders 
durch wirtschaftliche (z.B. Digitalisierung) und gesell-
schaftliche (z.B. Migration) Transformationen bestimmt 
wird oder auch neuen Ansprüchen (z.B. Inklusion) ge-
nügen muss. Da sich die Praxis in einem steten Wandel 
befindet, ist die Lehrerinnen- und Lehrerbildung nicht 
statisch zu verstehen. In diesem Kontext stehen die 
PHs vor der Herausforderung, die Studierenden fit für 
ein sich ständig veränderndes Praxisfeld zu machen. 
Daher kommt es nicht von ungefähr, dass sich die PHs 
bei der Wissensvermittlung auf Forschung und Wissen-
schaft stützen müssen, um den Anforderungen in einem 
agilen Berufsfeld Schritt halten zu können. Ausgehend 
von der Forschung kann in der Lehrerinnen- und Leh-
rerbildung am neuesten Erkenntnisstand angeknüpft 
werden, welcher durch Theoriebildung und Praxisbezug 
kritisch geprüft und weiterentwickelt werden soll. Auch 
die Studierenden sollen befähigt werden, sich mit wis-
senschaftlichen Inhalten kritisch auseinanderzusetzen 
und diese in der Praxis gewinnbringend zu reflektieren. 
Hier erhebt die Lehrerinnen- und Lehrerbildung den 
Anspruch, nebst der Befähigung zum Unterrichten das 
Kompetenzprofil mit einer akademischen Qualifizierung 
zu komplettieren. Dieses doppelte Kompetenzprofil wird 
es den Berufseinsteigenden ermöglichen, sich in einem 
unbeständigen Berufsfeld langfristig behaupten zu kön-
nen. Dies sind die Gründe, warum die Ausbildung zur 
Lehrperson an forschenden Hochschulen stattfindet und 
der Bereich «Forschung und Entwicklung» zum festen 
Bestandteil gehören muss. 

Nützlichkeit der Forschung durch Praxisbezug
Im Allgemeinen lässt ich die Wissenschaft mit der grund-
lagen- sowie anwendungsorientierten Forschung in zwei 
Bereiche teilen, wobei letztere in professionsorientierten 
Ausbildungsgängen eine Schlüsselstellung einnimmt. 
Besonders zu betonen ist hier die Praxisrelevanz, mit 
welcher die Forschung im Berufsfeld einen Mehrwert ge-
nerieren soll. Ob Forschungserkenntnisse im Berufsfeld 
eine Relevanz zugschrieben wird, hängt primär von der 
Akzeptanz der Wissenschaft bei den Praktikerinnen und 
Praktikern ab. Die Praxisrelevanz unterliegt aber nicht 
nur einer Bringschuld der Forschenden, sondern ebenso 
der Holschuld seitens Praxisfeld. Für die Praxisrelevanz 
entscheidend wird es sein, die Lehrpersonen nicht erst 
bei Abschluss eines Forschungsprojektes über die Re-
sultate in Kenntnis zu setzen, sondern diese schon zu 
Beginn in den Forschungsprozess miteinzubeziehen. 
Forschende an den PHs fällt die Rolle zu, Wissenschaft 
und Praxis zu verbinden und neue Erkenntnisse ins Be-
rufsfeld der Lehrpersonen zu tragen. Durch Forschung, 
Lehre und Weiterbildungsangebote kommt den PHs die 
wichtige Rolle zu, neues Wissen zu generieren und die 
Akteurinnen und Akteure mit neuen Erkenntnissen in der 
sich stets wandelnden Praxis zu unterstützen.

Interdisziplinarität und Transdisziplinarität
Bei der Neuausrichtung der Forschungstätigkeiten setzt 
der Bereich «Forschung und Entwicklung» besonders 
auf den interdisziplinären und transdisziplinären Ansatz. 

Interdisziplinäre Forschung setzt beim wissenschaft-
lichen Prozess Wert auf disziplinäre Kooperation und 
überfachlichen Austausch. Interdisziplinäre Forschungs-
projekte eignen sich für Innovationen, da Erneuerungen 
erst in einem über den eigenen Tellerrand herausragen-
den Blickwinkel möglich werden.

Um auf Fragestellungen mit hoher gesellschaftlicher 
Relevanz einzugehen, bietet sich nebst dem interdiszi-
plinären besonders der transdisziplinäre Forschungsan-
satz an. Für die Problemlösung greift ein transdisziplinär 
arbeitendes Team besonders auf Wissensbestände 
nicht wissenschaftlich tätig Mitwirkender zurück. Der 
Einbezug solcher Mitwirkender kann zu Erkenntnissen 
führen, welche mit einem rein disziplinären Ansatz nicht 
möglich wären. Theoretisches Wissen mit Praxiserfah-
rungen zu vereinen, stellt zweifelsohne eine Stärke der 
transdisziplinären Forschung dar.

Umstrukturierung im Bereich Forschung und Entwicklung an der PH-VS

Im Zusammenhang mit der institutionellen Akkreditierung kommt es im Bereich «Forschung 
und Entwicklung» an der PH-VS zu einer Umstrukturierung. Unter der Leitung von Frau Dr. 
Isabelle Capron Puozzo wird dieser Bereich neu aufgestellt. 

ph-vs / forschung & entwicklung : umstrukturierung
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Aufgrund dieses Hintergrundes wurden für den Neu-
aufbau des F&E-Bereichs unter den Dozierenden der 
PH-VS Vorträge, Workshops und Gespräche durch-
geführt. Im Verlaufe der Zusammenkünfte haben sich 
kontinuierlich Gruppen gebildet und so kristallisierten 
sich Forschungsthemen heraus, in welchen die PH-VS 

in Zukunft wirken möchte, um das Praxisfeld auch in 
Zukunft gewinnbringend unterstützen zu können. Nebst 
dem bereits bestehenden Forschungsinstitut für Schul-
entwicklung entstanden sechs neue Forschungsteams, 
die sich auch untereinander austauschen und so Inno-
vation ermöglichen sollen.

Künftige Forschungsgebiete

1.  Erziehung, Kindheit und lernende Gesellschaft 21 
(EESA21)

 Diese transdisziplinäre Forschung beschäftigt sich 
mit gesellschaftlichen Realitäten, welche im konti-
nuierlichen Wandel sind und die Lernenden darauf 
vorbereiten, sich den Veränderungen anzupassen 
und einen konstruktiven Beitrag zur «lernenden 
Gesellschaft» zu leisten. Diese Wissenstransfor-
mationen wirken sich auch auf den Unterricht aus. 
Von besonderer Wichtigkeit sind Themen zu ge-

nerationsübergreifenden Fragestellungen über die 
allgemeine und berufliche Bildung. Dabei können 
folgende Themenfelder berücksichtigt werden:

 Diversität,

 Menschen- und Kinderrechte,

 Nachhaltigkeit,

 Kulturen in verschiedenen anthropologischen 
Systemen,
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 globale Herausforderungen und Abhängigkeiten,

 Inklusion,

 digitale Technologien,

 kritisches Denken,

 Bildung und Gesellschaft im 21. Jahrhundert,

 pädagogische Innovationen.

2.  Emotionen, Lernen und Wohlbefinden an der 
Schule

 Im pädagogischen Praxisfeld tragen gute emotio-
nale und kognitive Kompetenzen zum schulischen 
und sozialen Erfolg bei. Für Lehrpersonen ist es 
daher unerlässlich, nicht nur die Emotionen in-
nerhalb des Klassenverbandes positiv zu steuern, 
sondern auch die eigenen. Erst wenn sich alle 
Akteure in der Schule wohl fühlen, kann Lernen als 
persönliche Bereicherung umgesetzt werden. Ziel 
des Forschungsteams wird es sein, basierend auf 
den Wissensständen der affektiven Wissenschaften 
sowie der positiven Psychologie Werkzeuge zu ent-
wickeln, die Lernprozesse durch die Förderung des 
Wohlbefindens verbessern. Dabei können folgende 
Themenfelder berücksichtigt werden:

 Emotionen der Lehrpersonen bei der Planung 
und Durchführung des Unterrichts,

 Klassenführung und Klassenklima,

 Emotionen der Schülerinnen und Schüler im 
Unterricht,

 Entwicklung emotionaler Kompetenz, Emoti-
onssteuerung,

 Lösung interpersoneller Probleme,

 Steuerung der Metakognitionen des Lernpro-
zesses.

3. Grundbildung

 Dieses Forschungsteam interessiert sich für die 
Phase des frühen Schulalters. Schüler zu wer-
den bedeutet, sich mit Unterstützung der Lehr-
person und der Gleichaltrigen die Spielregeln und 
die Werkzeuge anzueignen, die von und für die 
Schule benötigt werden, und eine Beziehung zum 
Wissen aufzubauen, die dem Lernen in der Schule 
förderlich ist. Dieses Forschungsgebiet zielt darauf 
ab, das grundlegende Wissen, um das es geht, zu 
klären, die Besonderheiten des Unterrichtens ihre 
Auswirkungen auf das Lernen und die Entwicklung 
der Schüler zu untersuchen und schließlich Werk-
zeuge für den Unterricht in den frühen Phasen der 
Schulzeit zu konstruieren. Dabei sollen folgende 
Themengebiete abgedeckt werden:

 Artikulation zwischen Spiel und Lebenslauf,

 Wissensidentifizierung in den Fachgebieten,

 Evaluationspraktiken, 

 lernende Kollektive,

 didaktische Dispositive,

 Entwicklung des mündlichen Ausdrucks,

 Arbeitsmethoden.

4. Kreativität, Transformation und Innovation im  
Bildungswesen

 Die Kreativität und Innovation sind in der Päda-
gogik und in der jeweiligen Fachdidaktik in der 
Perspektive des «Lebenslangen Lernens» nicht 
mehr wegzudenken. Eine Lehrperson muss sich 
während der beruflichen Laufbahn immer wieder 
neuen Gegebenheiten anpassen und sich ständig 
weiterentwickeln. Auch für die Lernenden stellt die 
ständige Weiterentwicklung eine basale Kompetenz 
dar. In diesem Sinne gehören die Kreativität und 
die Innovation zu den Schlüsselkompetenzen, um 
die Bildung immer weiter zu entwickeln und die 
Pädagogik stets den Bedürfnissen der Schülerinnen 
und Schüler anzupassen. Dabei sollen folgende 
Themenfelder erforscht werden:

 Pädagogik und Didaktik im Allgemeinen,

 Ausbildung und Begleitung der Lehrpersonen,

 ICT & Medien,

 institutionelle Entwicklungen.

5a. Sprachen, Künste, Kulturen: Mediation und  
Bildung

 Das Ziel dieser Forschung ist es, ein Evaluations-
instrument zu schaffen, um die Qualität von Kul-
turvermittlungsprojekten in und für Schulen sowie 
deren mögliche Auswirkungen auf die an solchen 
Projekten teilnehmenden Schülerinnen und Schüler 
aus didaktischer Sicht besser beurteilen zu können. 
Dabei sollen folgende Themenfelder berücksichtigt 
werden:

 Zusammenarbeit zwischen Kunstschaffenden, 
Vermittelnden, Lehrpersonen und Lernenden,

 Qualitätsprojekte und Evaluationskriterien, 

 Lerninhalte in Zusammenhang mit Kultur,

 Entwicklung der Lehrpersonen nach einer Me-
ditationszeit.

ph-vs / forschung & entwicklung : umstrukturierung
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5b. Migration und Unterricht

 Seitdem es Menschen gibt, sind diese auf Wan-
derschaft. Die Gründe sind vielfältig. Menschen 
wandern aus ihren Heimatgebieten aus aufgrund 
von Kriegen, Arbeitslosigkeit, mangelnder Pers-
pektiven oder auch um Erfahrungen im Ausland 
zu sammeln. Die Themen Migration und Bildung 
aus einer interdisziplinären Perspektive sind von 
anhaltender Bedeutung, die die Schulen auch in Zu-
kunft beschäftigen werden. Dabei können folgende 
Themenfelder berücksichtigt werden:

 multikulturelle Pädagogik,

 Plurilinguismus, Deutsch/Französisch als zweite 
Sprache,

 die Rolle der englischen Sprache in einem mul-
tikulturellen Umfeld,

 Ethik und Menschenrecht im Kontext der Bildung 
und Migration,

 Religion und Identität im Kontext von Bildung 
und Migration,

 Migration und schulische Laufbahn,

 Schulbücher im gesellschaftlichen Wandel.

6. Bildung und Professionalisierung

 Die Forschung des Aktions- und Reflexionsfeldes 
dieser Einheit konzentriert sich besonders auf die 
Ausbildung im tertiären Bildungssektor sowie auf die 
Weiterbildung der Dozierenden dieser Institutionen. 
Ziel dieser Gruppe ist es, die PH in den fachdidakti-
schen Bereichen sowie den wissenschaftlichen Tä-
tigkeiten zu optimieren. Folgende Themenbereiche 
werden erforscht:

 Berufswissen in der Berufsausbildung,

 Professionalisierungsprozess anhand von Mo-
dellen der Professionalität,

 Ausbildung und Professionalität,

 Referenzialisierug von Kompetenzen,

 Kollektive Identität zwischen Ausbildnerinnen, 
Ausbildnern und Lernenden.

Perspektiven des F&E-Bereichs für die PH-VS
Der Bereich «Forschung und Entwicklung» gehört als 
konstitutives Puzzleteil einer jeden PH zu den Ankern 
der Lehrerinnen- und Lehrerbildung. Mit ihrem doppelten 
Auftrag der Wissensgenerierung und -vermittlung trägt 
die Forschung dazu bei, den Wissensbeständen auf 
den Zahn zu fühlen und in Zusammenarbeit mit den 
Lehrpersonen der Praxis und der Scientific Community 

zur Weiterentwicklung des Lehrberufes beizutragen. 
In diesem Sinne kann der Bereich «Forschung und 
Entwicklung» folgende Themengebiete abdecken und 
fördern:

 pädagogisches Wissen reflektieren,

 bekannte und neue pädagogische Ansätze in der 
Schule erforschen und erproben,

 die Praxis an der PH sowie an Schulen reflektieren,

 Lehrpersonen in der Praxis beratend zur Seite ste-
hen,

 das Lehrangebot der PH kritisch reflektieren und 
ausbauen,

 Impulse für die Aus- und Weiterbildung vermitteln,

 Kompetenzen der Dozierenden erweitern,

 regionaler, nationaler und internationaler Austausch 
der Forschenden fördern.
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Zürich: Schweizerische Gesellschaft für Lehrerinnen- und 
Lehrerbildung (SGL).
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Aus- und Weiterbildung von Lehrerinnen und Lehrern. Bei-
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Dozent PH-VS
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Lehrerinnen- und Lehrerweiterbildung 2021/2022

ph-vs / lwb 2021/2022 : hinweise

Folgende Lehrmitteleinführungen im Rahmen des Lehr-
plans 21 werden erneut angeboten: 

Neue Didaktik der Mehrsprachigkeit 

 «Mille feuilles» 

 «Clin d`oeil» 

 «New World»

Die aufgrund der COVID-19-Situation verschobenen 
Zirkelveranstaltungen im Rahmen der obligatorischen 
Lehrmitteleinführungen

 «Tipolino 1» 

 «Tipolino 2» 

 «Himmelhoch und Türkisblau» 

 «NaTech 3H-8H» 

 «Blickpunkt 1+2» 

 werden - wenn möglich ab März 2021 durchgeführt. 

Aufgrund der schwierigen COVID-19-Situation müssen wir nach wie vor gemäss Vorgaben 
von Bund und Kanton Weiterbildungen umorganisieren (Distance Learning), absagen oder 
verschieben. - Bitte informieren Sie sich laufend über die Homepage der PH Wallis: www.phvs.
ch > Weiterbildung > LWB Aktuelles.

Die neue Weiterbildungsperiode (Mai 2021 – April 2022) ist so organisiert, dass Weiterbildungen erst ab August 
2021 angeboten werden, wenn deren Durchführung nur in Form von Präsenzveranstaltungen möglich ist.

Weiterbildungen, welche ab Mai 2021 stattfinden, werden entsprechend der einzuhaltenden Massnahmen orga-
nisiert. Bitte beachten Sie die diesbezüglichen Hinweise in den Durchführungsbestätigungen. 

Obligatorische Weiterbildungskurse (Sommer und Schuljahr)

Der nachfolgenden Übersicht können Sie entnehmen, 
wann die erwähnten und die neuen Veranstaltungen zu 
den Lehrmitteln 

 «NaTech 9» 

 «Technik und Design» 

 «Kunst 1» 

 «im.puls 1»

 «im.puls 2» 

 «Connected 1 und 2» 

 «Die Anwendung des LP21 für Schülerinnen 
und Schüler mit komplexen Behinderungen in 
Sonder- und Regelschulen» 

 stattfinden werden.

Für alle Lehrpersonen der nachfolgend aufgeführten Stufen, welche die Einführungs-/Zirkelveranstaltung in das 
entsprechende Lehrmittel noch nicht absolviert haben, ist die Teilnahme obligatorisch. 

Weitere Informationen:
www.phvs.ch > Weiterbildung > Obligatorische Kurse

Verbindliche Einschreibung:
www.phvs.ch > Weiterbildung > LWB Kursliste
oder per E-Mail an: lwb@phvs.ch

Anmeldefrist: fünf Wochen vor der jeweiligen Durchführung
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Fachbereich Lehrmittel, Daten, Kurszeiten Teilnehmende Lehrpersonen (Lp)

Musik

Zirkelveranstaltungen

Tipolino 1

Mittwoch, 14. April 2021
Mittwoch, 21. April 2021
Mittwoch, 28. April 2021 
jeweils 14:00 – 17:00 Uhr

 Lp 3H-4H

 obligatorische Teilnahme an
 einer Einführungs- 

und 
 einer Zirkelveranstaltung

Musik

Zirkelveranstaltungen

Tipolino 2
Mittwoch, 24. März 2021
14:00 – 17:00 Uhr
Mittwoch, 31. März 2021
14:00 – 17:00 Uhr
Mittwoch, 31. März 2021
17:30 – 20:30 Uhr

 Lp 5H-6H
 obligatorische Teilnahme an

 einer Einführungs- 
und

 einer Zirkelveranstaltung

BG

Zirkelveranstaltungen

Himmelhoch und Türkisblau
Samstag, 01. Mai 2021
08:30 – 12:00 Uhr
Samstag, 01. Mai 2021
13:30 – 17:00 Uhr 
Samstag, 19. Juni 2021
08:30 – 12:00 Uhr
Samstag, 19. Juni 2021
13:30 – 17:00 Uhr

 Lp 3H-4H
 obligatorische Teilnahme an

 einer Einführungs- 
und

 einer Zirkelveranstaltung

NMG

Zirkelveranstaltungen

NaTech
Mittwoch, 09. Juni 2021
14:00 – 17:00 Uhr

 Lp 3H-4H
 obligatorische Teilnahme

Mittwoch, 16. Juni 2021
14:00 – 17:00 Uhr

 Lp 6H-8H
 obligatorische Teilnahme

NMG

Zirkelveranstaltungen

Blickpunkt 1 + 2
Mittwoch, 09. Juni 2021
14:00 – 17:00 Uhr

 Lp 3H-4H
 obligatorische Teilnahme

Mittwoch, 16. Juni 2021
14:00 – 17:00 Uhr

 Lp 6H-8H
 obligatorische Teilnahme

Geografie 

Zirkelveranstaltungen

Zeitreise und Weltsicht 
Mittwoch 19. Mai 2021
14:00 – 17:00 Uhr

 Lp 9OS, 10OS, 11OS
 obligatorische Teilnahme

Musik im.puls 2

Freitag, 30. April 2021
17:30 – 20:30 Uhr

 Lp 9OS, 10OS, 11OS, 
welche Musik unterrichten

 obligatorische Teilnahme
Zirkelveranstaltungen Mittwoch, 2. Februar 2022

14:00 – 17:00 Uhr

Einführungs- und Zirkelveranstaltungen
 Das fakultative Kursangebot 2021/2022 wird ab dem 04. Mai 2021 publiziert. 
 Die Teilnahme an der jeweiligen Zirkelveranstaltung setzt den Besuch der Einführungsveranstaltung voraus.
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TTG Technik und Design
Mittwoch, 09. Juni 2021
13:30 – 16:30 Uhr

 Lp 9OS, 10OS, 11OS,  
welche TTG unterrichten

 obligatorische Teilnahme

Zirkelveranstaltungen Technik und Design 
(Technisches und Textiles Gestalten)
Samstag, 11. September 2021
Technik und Design 
(Technisches Gestalten)
Freitag, 22. Oktober 2021
Samstag, 23. Oktober 2021
jeweils
08:30 – 12:00 Uhr
13:30 – 16:30 Uhr

Natur&Technik NaTech 7 - 9
Mittwoch, 05. Mai 2021
14:00 – 17:00 Uhr  Lp 9OS, 10OS, 11OS

 obligatorische Teilnahme
Zirkelveranstaltungen Mittwoch, 06. Oktober 2021

14:00 – 17:00 Uhr

Französisch Einführung ins Lehrmittel 
- Französisch PS
Montag, 02. August 2021
08:15 – 11:45 und 13:30 – 16:30 Uhr
Dienstag, 03. August 2021
08:15 – 11:45 und 13:30 – 16:30 Uhr

 Lp 5H-8H
 obligatorische Teilnahme für 

alle, welche diese Weiterbil-
dung noch nicht absolviert 
haben

Folgeveranstaltungen Wird durch die Kursleitung mit-
geteilt.

Französisch Einführung ins Lehrmittel 
- Französisch OS
Mittwoch, 04. August 2021
08:15 – 11:45 und 13:30 – 16:30 Uhr

Donnerstag, 05. August 2021
08:15 – 11:45 und 13:30 – 16:30 Uhr

 Lp 9OS, 10OS, 11OS
 obligatorische Teilnahme für 

alle, welche diese Weiterbil-
dung noch nicht absolviert 
haben

Folgeveranstaltungen Wird durch die Kursleitung mit-
geteilt.

Englisch Einführung ins Lehrmittel 
- Englisch PS
Mittwoch, 04. August 2021
08:15 – 11:45 und 13:30 – 16:30 Uhr
Donnerstag, 05. August 2021
08:15 – 11:45 und 13:30 – 16:30 Uhr

 Lp 7H-8H
 obligatorische Teilnahme für 

alle, welche diese Weiterbil-
dung noch nicht absolviert 
haben

Folgeveranstaltungen Wird durch die Kursleitung mit-
geteilt.
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Englisch Einführung ins Lehrmittel 
- Englisch OS
Mittwoch, 04. August 2021
08:15 – 11:45 und 13:30 – 16:30 Uhr
Donnerstag, 05. August 2021
08:15 – 11:45 und 13:30 – 16:30 Uhr

 Lp 9OS, 10OS, 11OS
 obligatorische Teilnahme für 

alle, welche diese Weiterbil-
dung noch nicht absolviert 
haben

Folgeveranstaltungen Wird durch die Kursleitung mitgeteilt.

Einführung in die Anwendung des 
LP21 für Schülerinnen und Schü-
ler mit komplexen Behinderungen 
in Sonder- und Regelschulen
Donnerstag, 01. Juli 2021
08:15 – 11:45 und 13:30 – 16:30 Uhr
Freitag, 02. Juli 2021
08:15 – 11:45 und 13:30 – 16:30 Uhr  PSH, SS, SHP

 obligatorische TeilnahmeZirkelveranstaltungen Einführung in die Anwendung des 
LP21 für Schülerinnen und Schüler 
mit komplexen Behinderungen in 
Sonder- und Regelschulen
Freitag, 19. November 2021
17:30 – 20:30 Uhr
Samstag, 20. November 2021
09:00 – 12:00 Uhr

BG WS Kunst 1
Samstag, 05. Juni 2021
08:30 – 12:00 Uhr
Samstag, 05. Juni 2021
13:30 – 17:00 Uhr
Samstag, 12. Juni 2021
08:30 – 12:00 Uhr
Samstag, 12. Juni 2021
13:30 – 17:00 Uhr

 Lp 5H-6H
 obligatorische Teilnahme

Musik im.puls 1
Freitag, 21. Mai 2021
17:30 – 20:30 Uhr
Samstag, 22. Mai 2021
09:00 – 12:00 Uhr
Mittwoch, 09. Juni 2021
14:00 – 17:00 Uhr
Mittwoch, 09. Juni 2021
17:30 – 20:30 Uhr  Lp 7H-8H

 obligatorische Teilnahme
Zirkelveranstaltungen Mittwoch, 09. Februar 2022

14:00 – 17:00 Uhr
Mittwoch, 09 Februar 2022
17:30 – 20:30 Uhr
Mittwoch, 16. Februar 2022
14:00 – 17:00 Uhr
Mittwoch, 16. Februar 2022
17:30 – 20:30 Uhr
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Medien und Informatik Einführung ins Lehrmittel
Connected 1 und 2 
– Distance Learning
Dienstag, 18. Mai 2021
17:00 – 19:00 Uhr
Mittwoch, 19. Mai 2021
14:00 – 16:00 Uhr
Dienstag, 15. Juni 2021
17:00 – 19:00 Uhr
Mittwoch, 16. Juni 2021
14:00 – 16:00 Uhr

 Lp 7H-8H
 obligatorische Teilnahme

Lisette Imhof
Bereichsleitung Weiterbildung und Beratung

Die pädagogische Kommission wird von der Direktion 
der PH-VS ernannt und von einem ihrer Mitglieder 
präsidiert. Die anderen Mitglieder werden unter den 
Hauptpartnern im Erziehungsbereich ausgewählt. Die 
Vertretung der Konferenz der Delegierten der konstitu-
ierten Körperschaften wird durch ihren Präsidenten/ihre 
Präsidentin sichergestellt.

Die Haupttätigkeiten der pädagogischen Kommission 
bestehen in: 

 der Beratung der Direktion der PH-VS bei der stra-
tegischen Ausrichtung und der Durchführung von 
Tätigkeiten im Bereich Bildung und Dienstleistun-
gen;

 der Ausstellung von Empfehlungen bezüglich der 
Qualität und der Relevanz von Bildungsangeboten 
und Dienstleistungen;

 der Formulierung möglicher Empfehlungen zur Ent-
wicklung der Bildung und der Dienstleistungen;

 der Erfüllung von spezifischen Mandaten im Auftrag 
der Direktion der PH-VS.

Das Reglement betreffend die pädagogische Kommis-
sion der PH-VS (RpKom) wurde von der Direktion am 
27. Januar 2021 rückwirkend auf den 1. Januar 2021 
genehmigt. 

Einrichtung einer pädagogischen Kommission

Folgende Personen der betroffenen Stakeholder wurden 
vorgeschlagen und für einen Zeitraum von vier Jahren 
bis zum Ende des Verwaltungsjahres 2024/2025 zu 
Mitgliedern der pädagogischen Kommission PH-VS 
ernannt:

 Fabio Di Giacomo, Mitglied der Direktion, Präsident 
der Kommission;

 Julie Candy, Vizepräsidentin der Konferenz der 
Delegierten der konstituierten Körperschaften;

 Olivier Solioz, Vertreter der Berufsverbände für 
Lehrpersonen (SPVal);

 Simon Wassmer, Vertreter der Berufsverbände für 
Lehrpersonen (VLWO);

 Michel Beytrison, Vertreter der Dienststelle für Un-
terrichtswesen;

 Hélène Gapany-Savioz, Vertreterin der Dienststelle 
für Hochschulwesen;

 Pino Mazzone, Vertreter der Schulleitungen;

 Damien Carron, Vertreter einer anderen Hochschule 
(FernUni Schweiz).

Neben dem strategischen Rat ist die Einsetzung der 
pädagogischen Kommission die konkrete Absicht dafür, 
eine solide und dauerhafte Zusammenarbeit zwischen 
den Stakeholdern zu formalisieren, um eine zielführende 
und harmonische Entwicklung der PH-VS im Einklang 
mit ihrem Umfeld zu ermöglichen.

Das Inkrafttreten der Änderung des Gesetzes über die Pädagogische Hochschule Wallis (GPH) 
am 1. Januar 2021 impliziert die Einrichtung eines neuen Organs, die pädagogische Kommis-
sion, die mit der Unterstützung und der Beratung der PH-VS in ihrem pädagogischen Bereich 
beauftragt ist.
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Neuheiten aus der Pädagogischen Dokumentation

medien / pädagogische dokumentation : neuanschaffungen

MEDIATHEK WALLIS - Brig

Pädagogische Dokumentation
Postfach 572
Schlossstrasse 30 
3900 Brig

E-Mail:  mediathek-wallis-brig@admin.vs.ch
Tel.:  027 607 15 03
Fax:  027 607 15 04

Online-ABC: Achtung, Gefahren!
Filmlänge: ca. 13 Min
Didactmedia, 2020
Zyklus 1 & 2
Lehrplanbezüge: MI 1.1; MI 1.2

«Online-ABC: Achtung Gefahren!» für die Primarschule vermittelt Mediensicherheit 
für Kinder beim Bewegen und Arbeiten im Internet. Der Film gehört zur «Online-
ABC»-Reihe und hilft altersgerecht, Gefahren im Internet zu erkennen und kompe-
tent damit umzugehen. Die Medienproduktion zeigt an Beispielen auf, wie man sich 
schützen kann. Die Kapitel dazu sind: «Lügner und Betrüger im Netz», «Kein Spaß: 
Cybermobbing», «Viren und andere Computerkrankheiten», «Daten schützen» und 
«Werbung, Gewinnspiele und Einkaufen». Bei allen positiven Möglichkeiten, die das 
Internet für Kinder bietet, ist auch Vorsicht geboten. Mit dem Online-Material lernen 
Kinder, wie sie mit schwierigen und gefährlichen Situationen im Internet umgehen 
und sich Hilfe beschaffen können. Arbeitsblätter runden das didaktische Medium ab. 

Warum fällt alles nach unten? Grundlagen der Gravitation
Filmlänge: 16 Min
WBF, 2020
Zyklus 2 & 3
Lehrplanbezüge: NMG.3.1; NMG.4.5; NT 1.1; NT 5.1

Im alltäglichen Leben nehmen wir wie selbstverständlich hin, dass alles immer nach 
unten fällt. Aber wieso ist das eigentlich so? Der Film zeigt nach einem kurzen his-
torischen Einstieg, dass die Ursache einer Bewegung immer eine Kraft ist und dass 
es sehr unterschiedliche Kräfte wie Muskelkraft, Spannkraft oder Magnetkraft gibt. 
Die Kraft, die alles «nach unten» zieht, ist die Gravitationskraft, die von der Masse 
abhängt. Die Erdmasse ist so groß, dass sie alle anderen Dinge zu sich zieht. Die 
Bewegungen des Mondes um die Erde sowie die der Planeten um die Sonne sind 
Beispiele für die Auswirkungen der Gravitationskraft. Abgerundet wird der Film durch 
spannende Details, z.B. warum ein Hammer und eine Feder auf dem Mond gleich 
schnell fallen oder Astronauten im All schweben.

Neue Unterrichtsfilme zum Streamen

Die PäDok stellt Lehrpersonen, die in der Mediathek Wallis eingeschrieben sind 
Unterrichtsfilme zur Verfügung. Die Plattform ist passwortgeschützt. Die Logindaten 
sind identisch mit den Zugangsdaten der Mediathek Wallis.

Zugang: https://explore.rero.ch/de_CH/vs (im Eingabefeld den Suchbegriff mit la-
plattform ergänzen) oder direkt über https://laplattform.ch/de

Öffnungszeiten 
Pädagogische 
Dokumention

Montag - Freitag: 
09.00 – 18.00 Uhr
Samstag: 
09.00 – 16.00 Uhr
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Was fliegt denn da? Eine Entdeckungsreise in unsere heimische Vogelwelt
Filmlänge: ca. 16 Min
Zyklus 1 & 2
WBF, 2020
Lehrplanbezug: NMG.2.4 

Vögel begegnen uns tagtäglich. Ihre besonderen Flugkünste lassen sich an vielen 
Orten gut beobachten. Der Unterrichtsfilm will Schülerinnen und Schülern auf einfa-
che Art und Weise deutlich machen, welche Merkmale allen Vögeln gemeinsam sind 
und wie sie sich von anderen fliegenden Tieren - von Fledermäusen und Insekten 
- unterscheiden. Abwechslungsreiche Bilder veranschaulichen, welche besonderen 
Fähigkeiten die gefiederten Flugkünstler entwickelt haben; so können sie grosse 
Strecken überwinden, ihren Schnabel und ihre Stimme auf vielfältige Weise nutzen. 
Schließlich macht der Film auf körperbauliche Besonderheiten bestimmter Vögel 
aufmerksam. So sind beispielsweise Spechte auf ganz andere Weise an ihre Umwelt 
angepasst als Wasser- oder Greifvögel. 

Werte einer freien demokratischen Gesellschaft
Filmlänge: 15 Min
Zyklus 3
WBF, 2020
Lehrplanbezug: ERG.2.1

Frei wählen! Sagen und schreiben, was man denkt! Respekt für mich und für andere! 
Jugendliche diskutieren in einem Workshop grundlegende Werte und Freiheiten un-
serer Gesellschaft: Demokratie, Grundrechte und Pluralismus. Eine Animation zeigt, 
wie diese historisch erkämpft und erstritten wurden. Demonstrierende Jugendliche 
vermitteln Möglichkeiten und die Notwendigkeit der Mitbestimmung, damit Demokratie 
lebt. Denn, wie Umfragen und eine Karte zur Pressefreiheit verdeutlichen, laufen wir 
Gefahr, selbstverständlich geglaubte Grundrechte zu verlieren. Unsere Freiheiten 
sind nicht selbstverständlich! Hip-Hop-Musiker mit Wurzeln in verschiedenen Kulturen 
berichten, wie sie selbst Vielfalt und Respekt im Alltag leben. 

Neuanfang und Wiederaufbau in Deutschland
Filmlänge: 16 Min
Zyklus 3
WBF, 2020
Lehrplanbezug: GG.6.3

Erst nach drei Nachkriegsjahren kam der Wiederaufbau des besiegten und zerstörten 
Deutschlands richtig in Gang: Noch unter dem Besatzungsregime der Siegermächte 
begannen die Deutschen 1948 mit dem Neuanfang. Wiederhergestellt wurden Brü-
cken für den Eisenbahnverkehr, Kanäle und Häfen für den Schiffsverkehr, Strassen 
für die Lastwagen. Dann stand der Wohnungsbau im Mittelpunkt, in den zerstörten 
Grossstädten wie auch überall, wo die 12 Millionen Vertriebenen aus den deutschen 
Ostgebieten untergebracht werden mussten. Daneben wurde die Industrie vor allem 
im Ruhrgebiet auf volle Touren gebracht. Auch die Landwirtschaft erreichte Anfang 
der 1950er-Jahre fast wieder Vorkriegsniveau und Kulturdenkmäler wurden in alter 
Schönheit wieder aufgebaut oder als Mahnmal erhalten. 

Heimische Bäume: Birke, Eiche, Fichte, Tanne usw.
Filmlänge: 32 Min
Medien LB, 2021
Zyklus 1 & 2
Lehrplanbezüge: NMG.2.2; NMG.2.3; NMG.2.4

Birke, Eiche, Fichte, Tanne sind die häufigsten Bäume bei uns. Der Film zeigt den 
Aufbau der Bäume von der Krone über den Stamm bis zu den Wurzeln. 
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Worin sich Laub- von Nadelbäumen unterscheiden und warum die Laubbäume im 
Winter das Laub abwerfen, wird nachvollziehbar erklärt. Weiter erfahren die Schüle-
rinnen und Schüler, wie Bäume ihre Nahrung gewinnen, wie sie sich vermehren und 
was es mit tiefen und flachen Wurzeln auf sich hat. Auch dieser Film wird ergänzt 
mit Unterrichtsmaterial für die Lehrperson. 

Kontinente: Eine Reise um die Erde
Medien LB, 2020
Filmlänge: 25 Min
Zyklus 1 & 2
Lehrplanbezüge: NMG.4.5; NMG.9.2

Vor Jahrmillionen gab es auf der Erde nur einen Kontinent: Pangäa. Im Laufe der Zeit 
zerfiel er in die Kontinente der heutigen Form. Die Kräfte, die das Zerfallen bewirkten, 
sie wirken noch heute und sind die Ursache für das Auffalten von Gebirgszügen, 
Vulkanismus und Erdbeben. 

Der Film zeigt anschaulich, wie die Plattentektonik wirkt und wie man das Aufeinan-
dertreffen der verschiedenen Platten auf der Erdoberfläche erkennen kann. 

Ausführlich werden die einzelnen Kontinente mit ihrer Tier- und Pflanzenwelt und 
ihren berühmtesten Bauwerken vorgestellt. 

In Verbindung mit dem ausführlichen Zusatzmaterial (Arbeitsblätter, Aufgaben, Glossar 
und Testfragen) lässt sich das Medium gut im Unterricht verwenden. 

Umweltgefahr Mikroplastik: Den Auswirkungen unseres Plastikkonsums auf 
der Spur
Filmlänge: 16 Min
WBF, 2019
Zyklus 3
Lehrplanbezüge: WAH.3.2; NT.9.3; BNE

Bunte Kügelchen, feinste Fasern, unsichtbare Partikel - das ist Mikroplastik. Forscher 
finden es in allen Gewässern, im Boden, in der Luft, in Lebensmitteln, im arktischen 
Eis. Grafiken verdeutlichen: Wir produzieren einen monströsen Berg aus Plastikmüll. 
«Müllflüsse» in Asien und gigantische Plastikstrudel in den Weltmeeren offenbaren 
den Weg, den das Plastik nimmt. Mit der Zeit zerfällt es zu Mikroplastik und gelangt 
in die Nahrungskette. Zusätzlich entstehen Unmengen von Mikroplastik z.B. durch 
den Abrieb von Autoreifen oder beim Wäschewaschen. Welche Gefahren davon aus-
gehen, erläutern Experten. Ideen und Projekte aus der ganzen Welt verdeutlichen, 
was wir tun können, um uns und unsere Umwelt nicht weiter zu «plastifizieren».

Der digitale Friedhof
Filmlänge: 16 Min
éducation21, 2009
Zyklus 3
Lehrplanbezüge: NT.3.3; BNE

Alte Computer, Fernseher und Kühlschränke werden – oft illegal – aus Europa und 
Amerika nach Afrika verschifft. Der Film begleitet den ghanaischen Journalisten Mike 
Anane, der sich auf Ghanas Müllkippen umsieht und die Problematik des dortigen 
Elektroschrott-Recyclings erläutert. Die anwaltschaftliche Reportage stellt damit den 
Verbrauch elektronischer Alltagsgeräte in einen überraschenden globalen Kontext. 

medien / pädagogische dokumentation : neuanschaffungen
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Der Klimawandel in den Alpen: Auswirkungen auf Mensch und Natur
Filmlänge: 15 Min 
WBF, 2020
Zyklus 3
Lehrplanbezüge: GG.1.2; BNE

In den Alpen sind die Auswirkungen des Klimawandels deutlich spürbar. Die Gletscher 
schmelzen - ohne wirksamen Klimaschutz werden sie bis zum Jahr 2100 weitgehend 
verschwunden sein. Auch der Permafrost, der ganzjährig gefrorene Untergrund, taut 
auf. Felswände verlieren dadurch an Stabilität. Die Folgen sind Bergstürze und Mu-
ren wie im schweizerischen Bondo. Außerdem nehmen Extremwetterereignisse zu. 
Aufgrund der Erderwärmung sind Gebiete in tieferen Lagen nicht mehr schneesicher. 
Immer öfter werden Skipisten deshalb unter enormem Energie- und Wasserverbrauch 
künstlich beschneit. Mit dem Gletscherrückgang gehen wertvolle Wasserreserven ver-
loren. So wird bereits heute in einigen Alpenregionen das Wasser im Sommer knapp. 

Die Industrielle Revolution: Großbritannien 1750-1850
Filmlänge: 22 Min (englische Version ebenfalls verfügbar)
dokumentARfilm, 2014
Zyklus 3
Lehrplanbezug: GG.6.2

Ab Mitte des 18. Jahrhunderts erlebt England einen tiefgreifenden technologischen, 
ökonomischen und gesellschaftlichen Wandel: Die «Industrielle Revolution». Es 
werden Kräfte freigesetzt, die sich für den Menschen sowohl als Fluch als auch als 
Segen erweisen. Von England ausgehend verbreitet sich die Industrialisierung über 
die ganze Welt.

Der Film gibt einen Überblick über Ursachen, Verlauf und Folgen der Industriellen 
Revolution in Großbritannien. Großbritannien um 1750: Günstige Faktoren spielen 
zusammen und setzen die Industrielle Revolution in Gang. Die Bevölkerung wächst, 
die Menschen ziehen vom Land in die Städte, Börsen und Banken betreiben ein 
neues Geldkonzept. Aktien und Anleihen liefern erstmals das Kapital für industrielle 
Investitionen: Wie nirgendwo sonst in Europa kann sich die Wirtschaft frei entfalten. 
Durch den lukrativen Dreieckshandel mit den Kolonien entsteht eine bürgerliche 
Mittelschicht: finanzstark und innovativ. Unternehmer wie Richard Arkwright und 
Samuel Greg investieren in neue Technologien. Fabrikarbeit, Dampfmaschine und 
Eisenbahn beschleunigen das wirtschaftliche Wachstum rasant. Die Fabrikbesitzer 
machen Profit – die Arbeiter werden ausgebeutet: Lohndumping, Wohnungsnot, 
Hunger und Massenelend sind die Kehrseite der Industriellen Revolution. Soziale 
Reformen bleiben die Ausnahme. 

Die Geschichte der USA 1: Die USA auf dem Weg zur Weltmacht 1607-1900
Filmlänge: 25 Min (englische Version ebenfalls verfügbar)
dokumentARfilm, 2021
Zyklus 3
Lehrplanbezug: GG.6.2

1492 entdeckt Christoph Kolumbus Land jenseits des atlantischen Ozeans: Ame-
rika. Bald darauf folgen ihm Auswanderer aus vielen Teilen Europas. Anfängliche 
Konflikte zwischen Siedlern und amerikanischen Ureinwohnern münden in Krieg 
und Völkermord an den Indianern. Auch afrikanische Sklaven werden grausam 
unterdrückt und auf den grossen Plantagen ausgebeutet. Gleichzeitig gründen die 
USA ihre Unabhängigkeit auf der Prämisse: Alle Menschen sind gleich geschaffen. 
Die USA – ein Land voller Widersprüche, beseelt von großen Idealen, kraftvoll und 
erfinderisch wie kein zweites – aber auch rücksichtslos, gegen jeden, der dem Auf-
stieg im Wege steht. Ende des 19. Jahrhunderts sind die Vereinigten Staaten eine 
industrielle Supermacht, haben aber den grundlegenden Konflikt zwischen den drei 
dominierenden Kulturen nicht gelöst – mit deutlichen Folgen bis heute.

medien / pädagogische dokumentation : neuanschaffungen
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Mit dem Schweizerischen Jugendschriften-
werk (SJW) die erstaunliche Welt der  
Mikroorganismen entdecken 
Mädchen und Jungs für MINT-Fächer begeistern
Der SJW-Verlag unterstützt mit seinem neuen Comic-Sachheft «Sichtbar unsichtbar» zum 
Thema Mikroorganismen den Kompetenzaufbau an den Primarschulen in den Bereichen Na-
tur, Mensch und Gesellschaft (NMG). Die Neuerscheinung weckt bei Kindern das Interesse für 
MINT-Fächer und bietet kostenloses Unterrichtsmaterial wie auch Anleitungen zu Experimenten.
Es ist kein Geheimnis. In der 
Schweiz mangelt es an Fachkräf-
ten in den Bereichen Mathematik, 
Informatik, Naturwissenschaften 
und Technik (MINT). Dieser Pro-
blematik will der Lehrplan 21 mit 
der gezielten Förderung der Kom-
petenzbereiche Natur, Mensch und 
Gesellschaft (NMG) an den Schwei-
zer Volksschulen entgegenwirken. 
Diverse Studien belegen, dass in 
MINT-Fächern geförderte

Kinder und Jugendliche mit der 
Materie kaum noch Berührungs-
ängste haben. Zudem steigt die 
Wahrscheinlichkeit, dass sie sich 
für einen naturwissenschaftlichen 
Beruf entscheiden.

Das vorschulische Interesse för-
dern

Im Kindergarten interessieren sich 
Mädchen und Jungen noch glei-
chermassen für technische Phä-

nomene. Doch die Neugier und 
das Interesse nimmt bei Mädchen 
mit zunehmendem Alter ab. Eine 
Studie der Fachhochschule Nord-
westschweiz (FHNW) beweist, dass 
MINT-Förderprogramme nicht erst 
auf Sekundarschulstufe einsetzen 
sollten. Das im Kindergarten noch 
natürliche Interesse sollte während 
der Primarschule weiter ausgebaut 
und das Verständnis für naturwis-
senschaftliche Themen in Verbin-
dung mit Alltagssituationen geför-
dert werden. Die Schaffung positiver 
Schlüsselerlebnisse mit naturwis-
senschaftlichen Fächern wirkt mo-
tivierend und ist entscheidend für 
die Weiterentwicklung in Richtung 
naturwissenschaftliche Berufswahl.

Experimente und Comics spre-
chen Kinder an

«Sichtbar unsichtbar» erzählt die 
Geschichte von Alina und Conrad, 
die gerade umgezogen sind. Plötz-
lich gibt es in der Küche einen lau-
ten Knall und überall sind winzige 
Lebewesen am Werk. Aber woran 
kann man sie erkennen? Einzel-
ne Mikroben sind mit dem blossen 
Auge unsichtbar und trotzdem sind 
sie da und für das Leben, die Ge-
sundheit und das Überleben der 
Menschheit und des Planeten Erde 
unverzichtbar. Mit diesem Comic-
Sachbuch entdecken Schülerinnen 
und Schüler ab acht Jahren die Welt 
der Mikroorganismen. Dabei wer-
den ihre Lesekompetenz wie auch 
ihr Verständnis für experimentelle 
Anweisungen gefördert. Die Kinder 
reflektieren anhand der Fragestel-
lungen über naturwissenschaftliche 
Zusammenhänge, untersuchen und 
lernen sie zu analysieren. Die Aus-

formulierung der erzielten Ergebnis-
se unterstützt zudem die Sprachför-
derung. Solche Aktivitäten führen zu 
einem positiven Schlüsselerlebnis 
und machen sie mit den MINT-Fä-
chern vertraut.

miwelt und Julia Dürr

Dieses SJW Sachheft über die 
erstaunliche Welt der Mikroorga-
nismen entstand im Rahmen einer 
Kooperation mit den miwelt-Fach-
autoren des Vereins daspool. Die 
Autorengruppe um Karin Kovar 
wollen mit dieser Publikation auf-
geweckte Köpfe erreichen: Kinder, 
Jugendliche wie auch Erwachsene 
gleichermassen und stellen auf der 
Webseite von miwelt kostenloses 
Unterrichtsmaterial und Anleitungen 
für Experimente zur Verfügung. Die 
Illustrationen zu diesem Comic rea-
lisierte die mit dem österreichischen 
Kinder- und Jugendbuchpreis 2020 
ausgezeichnete Illustratorin Julia 
Dürr und begleiten die Leser durch 
das Comic und die Experimente. 
«Sichtbar unsichtbar» gibt es in den 
Sprachversionen Deutsch, Franzö-
sisch und Englisch.

Seit über 85 Jahren sucht der SJW-
Verlag für Kinder und Jugendliche 
passende literarische Geschichten, 
aktuelle Sachthemen und konzipiert 
mehrsprachige Texte, die das Ken-
nenlernen der kulturellen Vielfalt 
der verschiedenen Landesteile der 
Schweiz zum Ziel haben.

Bestelladresse:
SJW Schweizerisches Jugend-
schriftenwerk
Üetlibergstrasse 20
8045 Zürich
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FORUM WALLIS
Beratungsstellen, Elternorganisationen, unabhängige schulische Arbeitsstellen, 
bildungs- und schulrelevante Institutionen

forum / pkwal : reform

Das Jahr 2020 wird als Ausnahmejahr in die Geschichte 
eingehen. Prägend für das Jahr war aber nicht nur ein 
Virus, das grundlegend verändert hat, wie wir uns be-
gegnen, wie wir konsumieren, reisen oder arbeiten. Im 
Jahr 2020 trat auch die Strukturreform der PKWAL in 
Kraft, durch die die Kasse in eine Einheit mit zwei Vor-
sorgekassen umgewandelt wurde: eine geschlossene 
Vorsorgekasse (GPK) mit den früheren Merkmalen der 
PKWAL, der versicherte Rentner und aktive Versicher-
te angehören, und eine offene Vorsorgekasse (OPK) 
mit den Merkmalen einer vollständig kapitalgedeckten 
Kasse, der ab sofort alle neu beigetretenen Versicherten 
angeschlossen werden. Die konsequente Umsetzung 
dieser Veränderungen vollzog sich in einem sehr vola-
tilen wirtschaftlichen und finanziellen Umfeld, das sich 
über alle bis dahin bekannten Börsenwahrheiten und 
-erfolge hinwegsetzte.

Positives Endergebnis der Vermögensver-
waltung trotz Börsensturm im Frühjahr 2020
Der Ausbruch von COVID-19 im März/April hat zu einer 
starken Eintrübung der wirtschaftlichen, finanziellen 
und börsenbezogenen Gegebenheiten geführt und 
sämtliche globale Aktienmärkte – zusätzlich zu den 
anhaltenden geopolitischen Spannungen – schwer ins 
Wanken gebracht. Dank des Eingreifens der Zentral-
banken und Regierungen erwiesen sich die Ergebnisse 
zum Jahresende 2020 jedoch als positiv. Die PKWAL, 
die ihre langfristig ausgerichtete Anlagestrategie beibe-
halten hat, konnte auch in diesem schwierigen Kontext 
eine positive Performance von 3.5% für die GPK und 
3.5% für die OPK erzielen. Dieses Ergebnis (PKWAL 
gesamt 3.5%) ist im Wesentlichen der Diversifizierung 
des Vermögens der Kasse zwischen Arbeitgeberdar-
lehen, Aktien und Immobilien zu verdanken. Um den 
Markterwartungen besser gerecht zu werden, wurde 
das langfristige Performanceziel der Kasse unter die-
sen Umständen auf 3% angepasst. Zur Erinnerung: 
Die durchschnittliche Rentabilität der PKWAL über die 
letzten 20 Jahre beträgt 3.39%!

PKWAL im Jahr 2020

Beginn des Inkrafttretens der Reform

Aufgrund dieses Ergebnisses und unter Berücksichti-
gung der versicherungs- und verwaltungstechnischen 
Belastungen der zwei Unterkassen konnte den gesam-
ten Sparkapitalien der PKWAL-Versicherten zum Jah-
resende 2020 eine Vergütung von 1.5% gutgeschrieben 
werden. Mit einer negativen Inflation ermöglicht die 
Höhe dieser Vergütung die Einhaltung der Annahmen 
des Vorsorgeplans und die Weiterverfolgung der fest-
gelegten Ziele.

Stark verbesserte finanzielle Lage dank Fi-
nanzierung durch den Staat Wallis
Einer der Entscheide der PKWAL-Reform bestand darin, 
die GPK vollständig (inklusive Ausgleichsbeträge) zu 
kapitalisieren und die OPK (inklusive Ausgleichsbeträge 
und Wertschwankungsreserve) mit einer angemesse-
nen finanziellen Basis auszustatten, sodass die beiden 
Unterkassen ihre Tätigkeit unter optimalen Bedingungen 
aufnehmen konnten. Zu diesem Zweck wurden der GPK 
mit einem Vermögen von CHF 5'480 Millionen und der 
OPK mit einem Vermögen von CHF 890 Millionen Dar-
lehen und Liquidität in Höhe von CHF 1'101 Millionen 
respektive CHF 334 Millionen gewährt. Die Deckungs-
grade der beiden Unterkassen (Verhältnis zwischen 
dem Vermögen der Kasse und den Verpflichtungen) 
beliefen sich per 1. Januar 2020 somit auf 100% für die 
GPK mit Beibehaltung der Staatsgarantie und 115% für 
die OPK. Zum Jahresende 2020 konnten diese Anga-
ben dank der guten Ergebnisse auf demselben Stand 
gehalten werden.

Vorsorge: Ergebnisse auf dem Stand der 
Vorjahre
Im Bereich der Vorsorge beliefen sich die vereinnahmten 
Beiträge der rund 12'400 aktiven Versicherten auf cirka 
CHF 215 Millionen, während die als Rente ausgezahlten 
Leistungen für insgesamt rund 7'000 Rentnern CHF 202 
Millionen betrugen. Ende 2020 gehörten der GPK rund 
6'400 aktive Versicherte und 6'960 Rentner an. 
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Die OPK zählte rund 6'000 aktive Versicherte und 40 
Rentner. Der Vorsorge-Cashflow (Beiträge und einge-
brachte Freizügigkeitszugänge, abzüglich der Leistun-
gen und Freizügigkeitsüberweisungen) ist nach wie vor 
positiv, und dank ihrer Rückstellungen kann die Kasse 
auf kurze Sicht sowohl die längere Lebensdauer als 
auch die steigende Lebenserwartung der Versicherten 
bewältigen.

Es ist der PKWAL ein Anliegen, ihre Bemühungen um 
Transparenz und Information weiter voranzutreiben. Im 
Jahr 2021 wird der Unterrichtung unserer Versicherten 
erneut ein grosser Stellenwert eingeräumt, um allen 
Versicherten die Tragweite und die beschlossenen 
Ausgleichsbeträge näherzubringen.

Die Verwaltungstätigkeit der PKWAL
Mit einem Personalbestand von zehn Personen oder 
8.5 Vollzeitäquivalenten verwaltet die PKWAL die An-
sprüche von mehr als 19’000 Versicherten (CHF 6.2 
Milliarden), ein Vermögen von CHF 6.3 Milliarden und 
einen Immobilienbestand von CHF 370 Millionen. Die 

Verwaltungstätigkeit verursacht jährliche Kosten von 
rund CHF 150.– pro Versicherten (was deutlich unter 
dem schweizerischen Durchschnitt liegt).

Abschliessend empfiehlt die PKWAL ihren Versicherten, 
die Webseite der Kasse unter www.pkwal.ch regelmäs-
sig zu besuchen. Auf der ständig aktualisierten Webseite 
werden laufend die neuesten Informationen rund um die 
Vorsorge, die Vermögensverwaltung und den Immobili-
enbestand der Kasse aufgeschaltet. Zudem haben die 
Versicherten hier die Möglichkeit, Simulationen nach 
einem Einkauf, Vorbezügen oder zusätzlichen Beiträgen 
zu den Pensionskassengeldern durchzuführen.

Ein grosses DANKESCHÖN geht an die Mitarbeitenden 
der Kasse für ihre Arbeit und ihr Engagement gegenüber 
unseren Versicherten und auf dem Weg in ein Jahr 
2021, das grosse Herausforderungen an uns stellen 
wird. Unser erklärtes Ziel besteht jedoch weiterhin 
darin, Ihnen die bestmöglichen Voraussetzungen für 
einen in jeder Hinsicht angenehmen und sorgenfreien 
Ruhestand zu bieten.

Patrice Vernier, Direktor PKWAL

Die Walliser Hochschulen haben den Über-
gang zum Fernstudium, beschleunigt durch 
die COVID-19-Krise, gut gemeistert. Das er-
gab eine E-Learning-Umfrage, die im Frühjahr 
2020 im Rahmen des kantonalen Hochschul-
berichts durchgeführt wurde. E-Learning wird 
durch die Digitalisierung immer wichtiger. Ins-
besondere ermöglicht es, auf den steigenden 
Bedarf an Flexibilität zu reagieren. Es ist eine 
willkommene Ergänzung, aber kein Ersatz für 
den Präsenzunterricht.
Die Dienststelle für Hochschulwesen (DH) führte im 
Frühling 2020 eine Umfrage zu E-Learning an den Walli-
ser Hochschulen durch. Der Lockdown, welcher im März 
2020 aufgrund der COVID-19 Pandemie begann, hat die 
Umfrage stark beeinflusst. 1'645 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter oder Studierende der Hochschulen haben 
an der Studie teilgenommen, was einen konkreteren 
Einblick in das E-Learning gibt, wie es in diesem Zeit-
raum erlebt wurde.

Die Ergebnisse der Umfrage zeigen eine positive Ein-
stellung zu E-Learning seitens der Studierenden und 
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Als Vorteile werden 
unter anderem genannt: größere Flexibilität, Wegfall von 
Fahrten, geringere Transportkosten und eine bessere 
Vereinbarkeit von Ausbildung, Beruf und Familie. Ins-
gesamt ist E-Learning eine willkommene Ergänzung, 
aber kein Ersatz für den Präsenzunterricht.

Veröffentlichung des 6. kantonalen Hochschulberichts 

Die Schliessung der Hochschulen während der Pan-
demie zeigte die Grenzen von E-Learning auf. Der 
Übergang zum Fernstudium stellt vor allem für die prak-
tischen Kurse eine große Herausforderung dar. Einige 
Studienrichtungen, wie z.B. Musik oder Gesundheit, 
mussten sehr schnell neue Lehrmodelle entwickeln. 
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Darüber hinaus gaben viele Studierende an, dass sie 
den im Fernunterricht vermittelten Unterrichtsstoff we-
niger gut verstanden haben. E-Learning wird auch 
als anspruchsvoller und mit mehr Aufwand verbunden 
wahrgenommen.

Der Übergang zum Fernunterricht hat die Entwicklung 
der Digitalisierung dramatisch beschleunigt. In extrem 
kurzer Zeit haben Professorinnen und Professoren 
sowie Studierende Erfahrungen gesammelt und neue 
Fähigkeiten erworben, die allerdings noch gefestigt 
werden müssen. In Zukunft können die Hochschulen 
auf diese Fähigkeiten aufbauen und die Chance nutzen, 
die notwendigen organisatorischen Veränderungen 
umzusetzen.

In allen Hochschulen ist es möglich und wichtig, E-
Learning durch Investitionen in die Entwicklung neuer 
Lehrmethoden und technischer Mittel zu verbessern 
und zu erweitern. Vorhandene Ressourcen erlauben die 
Verwendung einer Reihe von Werkzeugen, jedoch nur in 

begrenztem Umfang. Weitere technologische Entwick-
lungen müssen gezielt der Verbesserung digitaler Lern-
inhalte dienen. Ein solcher Ansatz erfordert eine engere 
Zusammenarbeit zwischen den E-Learning-Experten 
der beiden Fernhochschulen (Fernfachhochschule 
Schweiz und FernUni Schweiz), dem Kompetenzzen-
trum für Digitalisierung der HES-SO Valais-Wallis und 
den im Wallis ansässigen Forschungsinstituten (Idiap).

Die Ergebnisse der Umfrage erscheinen im kantonalen 
Hochschulbericht 2020, der unter folgender Adresse 
heruntergeladen werden kann:
https://www.vs.ch/de/web/she/kantonaler-hochschul-
bericht-2020.

Kontaktpersonen
Christophe Darbellay, Chef des Departements für 
Volkswirtschaft und Bildung, 027 606 40 00
Yves Rey, Chef der Dienststelle für Hochschulwesen, 
027 606 41 40

Der jährliche Bericht der Dienststelle für Hochschulwesen (DH) ist soeben erschienen. Er befasst 
sich mit dem Thema E-Learning. Je ein Vorwort verfasst haben dafür Christophe Darbellay, 
Vorsteher des Departements für Volkswirtschaft und Bildung, und Yves Rey, Chef der DH. Der 
kantonale Bericht hebt die Beschleunigung der Digitalisierung und der technischen Entwick-
lung als einen positiven Effekt der COVID-19-Krise hervor, während er zugleich aufzeigt, wo 
E-Learning und E-Teaching an ihre Grenzen stossen.

E-Learning unter der Lupe

Die Umfrage für die entsprechende Datenerhebung 
wurde von Mai bis Juni 2020 an sämtlichen Walliser 
Hochschulen durchgeführt. 1178 Studierende, 365 Do-
zierende sowie 102 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
ohne Lehrauftrag füllten die Fragebögen aus.

INTERVIEW
In der Einleitung erklären Sie, dass bereits 2019 be-
schlossen wurde, das E-Learning unter die Lupe zu 
nehmen. Was gab den Ausschlag für dieses Thema, 
das dann mit der Gesundheitskrise besonders aktuell 
wurde?

Nathalie Duc: Im Jahr 2018 haben wir einen Bericht 
über die Digitalisierung im Hochschulbereich verfasst 
und dabei bereits die Möglichkeit in Betracht gezogen, 
uns später dem E-Learning zuzuwenden. 2019, als es 
um das Thema für den Bericht 2020 ging, haben wir von 
Anfang an die Fernhochschulen in unsere Diskussionen 
einbezogen. Angesichts der Krise war es naheliegend, 
unsere Fragebögen anzupassen und ihre Ausgabe 
etwas zu verschieben.

Nathalie Duc, 
Verantwortliche im Be-

reich Steuerung, Evalua-
tion und Unterstützung in 

der tertiären Bildung

Ursula Maria Stalder, 
wissenschaftliche Mitar-
beiterin, verantwortlich 
für die Umfrage

«Gefordert wird eher ein 
gemischter Unterricht.»

«Die Hochschulen haben 
beim E-Learning grosse 
Fortschritte gemacht.»
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Ursula Stalder: Im Gespräch mit den Direktionen der 
Fernstudieneinrichtungen hatten wir beschlossen, den 
Schwerpunkt darauf zu legen, wieweit E-Learning als 
Lehrmethode akzeptiert wird; dabei wurden Einflussfak-
toren wie die Wahrnehmung der Zweckdienlichkeit und 
die Flexibilität untersucht, um Informationen für einen 
breiteren Einsatz von E-Learning in der Lehrpraxis zu 
gewinnen. Aufgrund der Krise wurden einige Fragen 
hinzugefügt, um eine Gesamteinschätzung in Bezug 
auf diese besondere Situation zu erhalten.

Der Anteil der deutschsprachigen Befragten erscheint 
hoch …?

Ursula Stalder: Ja, das liegt daran, dass die Studie-
renden der Fernhochschulen, ob Unidistance oder 
Fernfachhochschule, überwiegend deutschsprachig 
sind und diese zudem die Umfrage verhältnismässig 
öfter retournierten.

Dass Fernhochschulen allgemein oder Ausbildungs-
formen wie die Team Academy besser mit E-Learning 
zurechtkommen als die Musikhochschule, erscheint 
logisch. Dagegen ist aufgrund der Umfrageantworten 
nicht ganz so einfach zu interpretieren, wie sich die 
PH-VS diesbezüglich positioniert, oder?

Ursula Stalder: An der PH werden die Studiengänge für 
die Sekundarstufe I und II zum Teil als Fernunterricht 
umgesetzt, was möglicherweise dazu beigetragen hat, 
das Ergebnis in der einen oder anderen Frage zu be-
einflussen.

Nathalie Duc: Insgesamt sehen wir aber, dass die PH-
VS eine Position in der Mitte zwischen den Fernstudi-
engängen und der Musikhochschule einnimmt.

Welches Umfrageergebnis hat Sie am meisten über-
rascht?

Nathalie Duc: Ich hatte nicht erwartet, dass es ein 
so deutliches Bedürfnis nach Präsenzunterricht und 
sozialen Kontakten gibt, wie es manche Studierende 
geäussert haben. Aber was mich am meisten überrascht 
hat, war das unterschiedliche Verhältnis zum E-Learning 
in Abhängigkeit vom Alter. Die Feststellung, dass die 
Jüngeren dem E-Learning weniger offen gegenüber-
stehen, ist ziemlich beunruhigend, selbst wenn man 
weiss, dass jene Studierenden, die sich am meisten von 
der Ausbildungsform des Fernstudiums angesprochen 
fühlen, oft etwas älter sind.

Ursula Stalder: Ja, aber auch in den Fernstudiengängen 
zeigen die unter 25-Jährigen eine geringere Akzeptanz 
des E-Learnings. Der Unterschied hängt also nicht nur 
mit der Art der Lehreinrichtung zusammen. Ausserdem 
waren einige Studierende von der vollständigen Umstel-
lung aufs Fernstudium überzeugt, während andere es 
nicht einmal für die Theorie angemessen hielten – das 
hatte ich nicht erwartet.

Welches Lehrmodell sollten wir aufgrund der Ergebnisse 
anstreben?

Nathalie Duc: Was gefordert wird, ist eher ein gemischter 
Unterricht, der Präsenz- und Fernelemente kombiniert, 
also Blended Learning. Ausserdem wird eine dem ge-
wählten Format angepasste Methodik und Didaktik 
erwartet.

Ursula Stalder: In Studiengängen, in denen bereits 
Blended Learning stattfindet, war die Umstellung auf 
vollständigen Fernunterricht einfacher. An Fachhoch-
schulen ist der Umfrage zufolge ein Präsenzteil unbe-

Von links nach rechts: Nathalie Duc und Ursula Stalder, in der Mitte: der Jahresbericht der Dienststelle für Hochschulwesen
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dingt notwendig. Das Gleichgewicht zwischen diesen 
verschiedenen Lehr- und Lernbedingungen muss si-
cherlich jeweils neu gefunden werden.

Welche Bedürfnisse wurden geäussert?

Nathalie Duc: Es besteht insbesondere der Wunsch 
nach individuelleren und flexibleren Unterrichtsformen. 
Auch die Weiterbildung wird sich anpassen müssen, 
zumal Studierende und Dozierende das E-Learning hier 
offenbar für besonders geeignet halten.

Ursula Stalder: Es soll neu festgelegt werden, welche 
Kurse unbedingt Präsenzunterricht erfordern und wel-
che besser geeignet sind, um auf Distanz im eigenen 
Tempo zu lernen. Zur Vertiefung bestimmter Lerninhal-
te werden zum Beispiel kurze Videos, die ergänzend 
zum Unterricht weitere Beispiele liefern und maximal 
fünf Minuten dauern, als sehr effektiv angesehen. Die 
Lehrpersonen ihrerseits haben das Gefühl, dass sie 
besser unterstützt werden müssen, um solche Inhalte 
produzieren zu können.

Nach Ihren Aussagen scheint das Wallis bei dieser Be-
schleunigung der Digitalisierung gut aufgestellt zu sein. 
Was ist die grösste Stärke angesichts der Bewältigung 
künftiger Herausforderungen?

Nathalie Duc: Zum Beispiel haben wir mit dem Cyber-
learn-Zentrum der HES-SO Valais-Wallis, Unidistance 
und der Fernfachhochschule glücklicherweise ein ech-
tes Kompetenzzentrum für die digitale Transformation 
der Bildung in unserem Kanton, und jede Hochschule 
entwickelt eigenständig Initiativen, sodass es darum 
geht, die Vernetzungsbemühungen fortzusetzen und 
dabei die Vielfalt der Lehrmodelle der einzelnen Ins-
titutionen zu respektieren. Wenn wir in der DH einen 
Überblick über all diese Initiativen haben, können wir 
bestimmte Kooperationen fördern.

Ursula Stalder: Die Hochschulen haben in den letz-
ten Jahren grosse Fortschritte beim E-Learning ge-
macht, sodass das gesamte Pensum ohne allzu grosse 
Schwierigkeiten auf Distanz bewältigt werden konnte. 
Daneben bot die Gesundheitskrise die Gelegenheit für 
eine Bestandsaufnahme aller entwickelten Instrumente 
und beschleunigte die Zusammenarbeit zwischen den 
Institutionen. Für die Zukunft wird es meiner Ansicht 
nach vor allem darauf ankommen, dass alle am selben 
Strick ziehen und Wege gefunden werden, um zu ver-
meiden, dass sich eine Minderheit gegen jede Form des 
E-Learnings stellt – und zwar ohne dass dabei der Wert 
des Präsenzunterrichts geschmälert wird.

Der Fernunterricht an den Hochschulen zieht sich noch 
länger hin – wäre es da nicht sinnvoll, eine zweite Auf-
lage dieser Umfrage zu planen?

Nathalie Duc: Wir denken darüber nach. Noch wissen 
wir nicht, wie lange diese Situation andauern wird – so 
ist es uns natürlich kaum möglich, die erzwungene 
Beschleunigung im Bereich des E-Learnings mit etwas 
Abstand zu betrachten. Es gab aber wohlgemerkt auch 
gezieltere Umfragen durch die Hochschulen selbst, die 
unsere Gesamtanalyse bereits ergänzen.

Das Interview führte Nadia Revaz

Die Berichte der DH seit 2015:

https://www.vs.ch/de/web/she/auftrag-und-
laufende-forschungsarbeiten

forum / hochschulbericht 2020 : umfrage zu e-learning
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Mit der Klasse ins Museum gehen bedeutet:
 die Schlösser von Sitten erkunden,
 Geschichten zu faszinierenden, historischen oder 

aktuellen Objekten hören,
 sich wie ein Walliser aus dem Mittelalter kleiden,
 einen Wolfszahn anfassen,
 mit Farben spielen,
 Schmetterlinge unter der Lupe erforschen, 
 dein Lieblingskunstwerk finden, 
 wie ein echter Archäologe eine Ausgrabung durch-

führen,
 ein tolles Erlebnis mit deiner Klasse teilen.

Mit meiner Klasse ins Museum!
Das Museum als ausserschulischer Lernort

Staunen inbegriffen: Ein Besuch im Naturmuseum hinterlässt nachhaltige Eindrücke.
© Walliser Kantonsmuseen, Sitten; Alain Amherd studio.vorben

Ob im Geschichts-, Natur- oder Kunstmuseum – überall 
gibt es spannende Angebote für alle Altersstufen. Die 
Führungen und Workshops werden auf die Lernziele 
sowie den Lehrplan 21 ausgerichtet. 

Jeannine Garaudel und Ursina Balmer, die zwei Kultur-
vermittlerinnen deutscher Muttersprache, empfangen 
auf packende Art und mit viel Herzblut die Schulkinder 
in den verschiedenen Ausstellungen der Walliser Kan-
tonsmuseen. 

Jeannine Garaudel und Ursina Balmer empfangen die Schulkinder
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Destination Sammlung
vom 20. Juni 2020 bis 30. Mai 2021

Le Pénitencier, Sitten

Dromedar, Hobel, Gemälde, Wiege... die Ausstellung 
Destination Sammlung vereint Objekte aus beinahe 
40 Museen, die Sie zu einer Reise durch die Samm-
lungen des gesamten Kantons einladen. 

Was ist ein Museum?  
Wie werden die Objekte für eine Samm-
lung ausgewählt? 
Anhand des eigens für die Ausstellung entwickelten 
Spiels, lernen die Schülerinnen und Schüler die Be-
rufe und Aufgaben der Museen kennen und erfahren 
welchen Weg die Objekte zurücklegen vom Büro bis 
zum Ausstellungsraum über die Werkstatt bis hin zu 
den Depots.

Reservierung mindestens zwei Wochen vor dem 
Besuch:

SC-MUSEESMEDIATION@admin.vs.ch  
027 606 47 47

Wechselausstellung

forum / kantonsmuseen : besuche mit schulklassen

Willkommen in den Walliser Kantonsmuseen!

Praktische Informationen 

 Empfang der Klassen: 
 Dienstag - Donnerstag - Freitag, 
 von 9:00 Uhr bis 17:00 Uhr.

 Der Eintritt ins Museum ist für alle Schulen mit oder 
ohne Kulturvermittler/in kostenlos.

 Der Eintritt für Lehrpersonen, die ihren Besuch 
vorbereiten möchten, ist ebenfalls kostenlos.

 Wir bitten Sie, Besuche mit einer Kulturvermittlerin 
mindestens zwei Wochen im Voraus zu reservieren.

 Falls Sie einen selbstständigen Besuch mit Ihren 
Schülerinnen und Schülern planen, bitten wir Sie, 
sich 48 Stunden im Voraus anzumelden.

Für weitere Informationen

Detaillierte Beschreibung der Aktivitäten unter:

 https://www.museen-wallis.ch/empfang/besuchen-
mit-der-klasse.html

Informationen und Reservierungen: 

 sc-museesmediation@admin.vs.ch 
 Vermittlung  Tel.: 027 606 47 47
 Kunstmuseum  Tel.: 027 606 46 90
 Naturmuseum  Tel.: 027 606 47 30
 Geschichtsmuseum  Tel.: 027 606 47 15
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plattform schweiz / zebis : digitaler kompass

PLATTFORM SCHWEIZ
Schulpartner der übrigen Schweiz

Wer zur Unterrichtsvorbereitung im Internet recherchiert, 
findet vieles, doch selten genau das Gewünschte. Hier 
setzt zebis an. Seit 2001 sichtet und erfasst das von den 
Zentralschweizer Kantonen sowie vom Kanton Wallis 
getragene Portal (siehe Infobox S. 53) frei verfügbare 
Unterrichtsmaterialien, die sich für die Volksschule 
eignen. Geordnet nach Fachbereichen und Schulstufen 
finden sich aktuell rund 6‘700 Einträge auf der Webseite. 
Dabei handelt es sich um klassische Arbeitsblätter, Un-
terrichtseinheiten sowie Verweise auf Online-Angebote 
oder auf Lernmedien. Das Fachnetzwerk von zebis 
sichtet die Unterrichtsmaterialien und verknüpft sie nach 
Eignung mit dem Lehrplan 21. Von den 6‘700 Einträgen 
sind 4‘450 mit dem Lehrplan 21 verknüpft. 

Steigende Nutzung

Am 26. Januar 2021 blickt zebis auf 20 Jahre Online-
präsenz zurück. In den vergangenen Jahren stieg die 
Nutzung des Portals stetig an. So verzeichnete zebis 
2020 gesamthaft rund 6,7 Millionen Seitenaufrufe, das 
entspricht ca. 18‘000 Seitenaufrufen am Tag. Beliebt 

zebis: Seit 20 Jahren ein digitaler Kompass für den 
Unterricht
Als Fundus für Unterrichtsmaterialien, als Stellenportal oder als Informationskanal für Bildungs-
interessierte: zebis hat sich zu einer festen Grösse in der Volksschullandschaft entwickelt.

sind neben den Unterrichtsmaterialien auch die Ange-
bote der Stellenplattform. 

Zum 20-jährigen Jubiläum veröffentlichte zebis Testi-
monials von Nutzerinnen und Nutzern. Darin schildern 
sie, wie zebis in ihrem Alltag zum Einsatz kommt. Zu-
gleich lancierte zebis am 26. Januar 2021einen Jubilä-
umswettbewerb, bei dem gute Kenntnisse des Portals 
gefragt sind. 

OER-Editor geplant

Für Lehrpersonen, die für ihren Unterricht digital-inter-
aktive Lernressourcen erstellen wollen, entwickelt zebis 
aktuell einen einfach zu bedienenden Online-Editor, 
welcher den Lehrpersonen im Herbst zur Verfügung 
stehen soll. Der Editor ermöglicht es einerseits neue 
Ressourcen anzulegen, anderseits bereits bestehen-
de Ressourcen weiterzubearbeiten. Im Fokus stehen 
Unterrichtsinhalte, die über eine einzelne Übung hin-
ausgehen und eine mehrteilige Struktur aufweisen. Mit 
dem Editor will zebis die Entwicklung offener Unter-
richtsmaterialien vorantreiben (OER: Open Educational 
Resources). 

Wie kommt zebis im Alltag zum Einsatz? Nutzerinnen und Nutzer schildern ihre Erfahrungen mit dem Portal.

Screenshot der Testimonials - Link: www.zebis.ch/20jahre

Pirmin Stadler Urs StoffelSabine StösselPriska JossenEva Biasio Christian Schäli
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Infobox 

zebis: ein Angebot der BKZ

Träger von «zebis – Portal für Lehrpersonen» sind 
die Kantone Luzern, Uri, Schwyz, Obwalden, Nid-
walden, Zug und Wallis. Lanciert wurde das Portal 
2001. 

Wer sich auf zebis kostenlos registriert, kann auf 
folgende Dienstleistungen zugreifen: 

 Zugang zu über 6‘700 verfügbaren Unter-
richtsmaterialien

 Veröffentlichen von eigenen Unterrichtsmate-
rialien

 Anlegen einer persönlichen Merkliste von Un-
terrichtsmaterialien

 Anlegen eines persönlichen Profils, um sich 
für Stellvertretungen anzubieten

 Personalisierter Newsletter

 Schulen können Stellen oder Stellvertretungen 
ausschreiben

Kontakt für Rückfragen

Monika Bucher | 041 226 00 71 | 
monika.bucher@bkz-gs.ch

Holzer Annina

Das Haus im Schatten
Ein Bilderbuch zum Thema  

Sonnenschutz

Das Bilderbuch «Das Haus im Schatten» 
erzählt die Geschichte von Mia, die we-
gen ihres Sonnenbrandes nicht mit den 
anderen Kindern nach draussen darf. Ihre 
drei Freunde haben aber eine gute Idee 
und bauen für Mia ein Haus im Schatten, 
damit sie trotzdem mitspielen kann. Dort 
entstehen spannende Gespräche über 
die Sonne und wie mit Sonnenschutz in 
anderen Kulturen umgegangen wird.

Die wunderschön illustrierte Geschichte 
zeigt, wie wunderbar die Sonne ist, wenn 
man achtsam mit ihr umgeht und sich zu 
schützen weiss. Sie macht neugierig, regt 
zu Fragen an und lässt dabei viel Spiel-
raum offen, um auf verschiedene Themen 
einzugehen.

Das Bilderbuch bildet die Basis. Das Be-
gleitdossier beinhaltet passende Bewe-
gungs-, Forschungs- und Bastelaktivitäten 
sowie Lieder-, Literatur- und Freispielvor-

schläge rund ums Thema Sonne. Die Anregungen sind nah an der 
Lebenswelt der Kinder und können unkompliziert umgesetzt werden.

Das ergänzende Wimmelbild versammelt Szenen aus der Geschichte 
und der Erlebniswelt der Kinder. Es kann als Einführung zum Thema 
Sommer, Sonne und Sonnenschutz oder als Ergänzung zum Bilder-
buch eingesetzt werden.

Das Mini-Buch ist die kleine Version des Bilderbuchs. Es kann den 
Kindern als Begleitmaterial ausgehändigt werden. Damit wird der 
Wissenstransfer in den Alltag der Kinder gefördert.

Die Unterrichtsmaterialien sind Lehrplan 21 konform und eignen 
sich bestens, um Kinder der Kindergartenstufe für das Thema 
Sonnenschutz zu sensibilisieren. Dieses Lehrmittel wurde in der 
«Pädagogischen Dokumentation» und im «catalogue.education21» 
aufgenommen.

In der Einführungsphase stellt die Krebsliga Lehrpersonen je ein 
Exemplar des Bilderbuches und des Wimmelbildes sowie einen 
Klassensatz Mini-Bücher kostenlos zur Verfügung. Die Materialien 
können über www.krebsliga.ch/krebs-vorbeugen/praevention-und-
frueherkennung/vor-der-sonne-schuetzen/das-haus-im-schatten 
bestellt werden. 

.     .     .     .     .     .
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Machen Sie mit Ihrer Schule/Schulklasse am Schweizer 
Vorlesetag mit, der am Mittwoch, 26. Mai 2021, bereits 
zum vierten Mal stattfindet. Ab sofort können Sie Ihre 
Vorleseaktion wieder unter www.schweizervorlesetag.ch 
anmelden und mit Ihrer Schule/Klasse ein Zeichen für 
das Vorlesen setzen. Denn Vorlesen macht Freude und 
unterstützt Kinder und Jugendliche in ihrer Entwicklung. 
Bei Ihrer Anmeldung können Sie auch Werbematerial 
für Ihre Schule/Klasse und die Kinder/Familien bestel-
len. Der Schweizer Vorlesetag ist eine Initiative des 
Schweizerischen Instituts für Kinder- und Jugendmedien 
SIKJM in Kooperation mit 20 Minuten. Der Vorlesetag 
wird von vielen weiteren Partnern unterstützt, darunter 
der Verband Schulleiterinnen und Schulleiter Schweiz, 
der Dachverband Lehrerinnen und Lehrer Schweiz und 
die Schweizerische Konferenz der kantonalen Erzie-
hungsdirektoren.

Das Schweizerische Institut für Kinder- und Jugendme-
dien veranstaltet in Kooperation mit 20 Minuten sowie 
weiteren Partnerorganisationen am 26. Mai 2021 den 
vierten Schweizer Vorlesetag. Denn Vorlesen ist die 
einfachste und wirksamste Form der Leseförderung. 
Diese Förderung ist dringend nötig. Die kürzlich erschie-
nene PISA-Studie stellt den Schweizer Jugendlichen 
kein gutes Zeugnis aus: Knapp ein Viertel der Jugend-
lichen versteht am Ende der obligatorischen Schulzeit 
einfache Texte nicht. Diese Jugendlichen sind nicht in 

Machen Sie mit Ihrer Schule/Klasse am 
Schweizer Vorlesetag mit

der Lage, relevante Informationen in Texten zu finden 
– geschweige denn, das Gelesene zu bewerten und da-
rüber zu reflektieren. Vorlesen kann diesem Missstand 
entgegenwirken: Kinder, denen täglich vorgelesen wird, 
verfügen über einen grösseren Wortschatz und lernen 
leichter lesen und schreiben als Gleichaltrige ohne 
Vorleseerfahrung. Sie entwickeln einen positiven Bezug 
zum Lesen und greifen später mit mehr Freude zu Bü-
chern, Zeitungen oder E-Books und haben somit auch 
bessere Chancen auf einen erfolgreichen Bildungsweg. 

Am Vorlesetag mitmachen
Am Schweizer Vorlesetag schenken dieses Jahr zum 
vierten Mal Freiwillige Vorlesefreude. Wer gerne vorliest, 
ist dazu eingeladen eine eigene Vorleseaktion zu planen 
und Kindern und Jugendlichen vorzulesen: zu Hause, 
im Kindergarten, in einer Schulklasse, in der Bibliothek, 
im Familienzentrum, in der Spielgruppe oder an einem 
ganz anderen Ort. Aufgrund der aktuellen Coronalage 
empfiehlt das SIKJM vor allem Vorleseaktionen mit 
wenigen Personen zu planen, wenn möglich im Freien 
und gegebenenfalls mit Schutzkonzept. Ideal sind in 
der gegenwärtigen Situation auch Vorleseaktionen im 
kleinen Kreis: mit den eigenen Kindern, mit dem Göt-
ti- oder Gottikind, mit den Grosskindern oder mit den 
Nachbarskindern. Gemeinsam feiern alle Beteiligten 
das Vorlesen als starkes Erlebnis, das Nähe schafft und 
Bildungschancen eröffnet.

Auf der Webseite www.schweizervorlesetag.ch können 
Privatpersonen, schulische Institutionen und weitere 
Organisationen ab sofort ihre Vorleseaktionen anmel-
den und mit etwas Glück eines von fünf Bücherpaketen 
gewinnen. Zudem finden Interessierte auf der Webseite 
Werbematerialien für den Vorlesetag, Tipps zum Vorle-
sen sowie Empfehlungen für geeignete Vorlesebücher. 
Eine Planungshilfe für das Vorbereiten einer Vorleseak-
tion in Gruppen während Corona finden sie hier: https://
www.schweizervorlesetag.ch/de/uber-uns/downloads/

Werbematerial bestellen
Direkt bei der Anmeldung Ihrer Vorleseaktion können 
Sie auf www.schweizervorlesetag.ch Kleinplakate in der 
Grösse A2 und A4 bestellen, sowie Flyer in der Form 
von Türhängern, welche die Schulkinder Ihren Eltern 
mit nach Hause bringen können. Durch die Abgabe des 
Flyers unterstützen Sie den Vorlesetag dabei, die Bot-
schaft, dass regelmässiges Vorlesen für die Entwicklung 
der Kinder wichtig ist, auch in die Familien zu tragen. 
Pro Anmeldung ist ein Klassensatz des Werbematerials 
(je 3 Plakate und 30 Flyer) kostenlos.
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